


Wichtige Rufnummern

Gemeindeverwaltung ........................................................... (06887) 3010
Bauhof ................................................................................... (06887) 9124455
Bauhof Bereitschaft ............................................................... (0160) 8859361
Wasserwerk ........................................................................... (06887) 92188
Wasserwerk Bereitschaft ....................................................... (06887) 9124660

Polizeinotruf ......................................................................... 110
Polizeiwache Schmelz ................................................................ (06887) 92923
Polizeiinspektion Lebach ........................................................... (06881) 5050

Feuerwehr ............................................................................. 112

Rettungsdienst ..................................................................... 112

Störungsdienst Strom (energis) ................................................. (0681) 90692611
Störungsdienst Erdgas (energis) ................................................ (0681) 90692610

Schiedspersonen der Gemeinde Schmelz
Bez. Bettingen
Waltraud Kuhn .......................................................................... (0162) 6668874
Karoline Riefer (Stellvertreterin) ................................................. (0162) 4384307
Bez. Außen, Michelbach, Limbach, Dorf im Bohnental
Oliver Puhl, Wahlener Str. 16 a ................................................. (0151) 42330811
Karoline Riefer (Stellvertreterin) ................................................. (0162) 4384307
Bez. Hüttersdorf und Primsweiler
Horst Wagner, Schließstr. 14a ................................................... (06887) 900947
Walter Schütte (Stellv.), Hinter dem Sportplatz 4 ...................... (06881) 5953436

Gleichstellungsstelle für Frauen, Landkreis Saarlouis .......... (06831) 444319

Behindertenbeauftragter der Gemeinde Schmelz
Manfred Leinenbach ................................................................. (0151) 53301641
E-Mail: manfred.leinenbach@kabelmail.de
Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e. V.
Rosemarie Graf ......................................................................... (0177) 8592016
E-Mail: rosi.graf@kabelmail.de

Giftzentrale Saar .................................................................. (06841) 19240

HIV-Hotline ............................................................................ (06831) 444777

Anonyme Alkoholiker, Saarbrücken ....................................... (0681) 19295

Psychosoziale Beratungsstelle des Gesundheitsamtes ........ (06831) 444700

Betreuungsbehörde Landkreis Saarlouis ................................ (06831) 444436
Pflegestützpunkt Landkreis Saarlouis ..................................... (06831) 120630

DRK Entlastungsangebot für pflegende Angehörige .............. (06831) 42152

Ambulanter Hospizdienst Lebach-Schmelz .............................. (06881) 537996

Caritas Sozialstation Lebach-Schmelz ..................................... (06881) 4839
Caritas Insolvenz- und Schuldnerberatung, Lebach ............ (06881) 537102
Caritas-Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen, Lebach .. (06881) 538661

Schwangere in Not – anonym und sicher ............................... (0800) 4040020

Notruf und Beratung
für vergewaltigte und misshandelte Frauen ........................... (0681) 36767

Sozialdienst Kath. Frauen e. V., Lebach .................................. (06881) 4101

Donum Vitae – Schwangerschaftskonfliktberatung e. V. .... (06831) 120028

Dtsch. Kinderschutzbund ...................................................... (06831) 701570

Erziehungs-, Ehe-, Familien- und
Lebensberatungsstelle des Bistums Trier, Lebach ....................... (06881) 4065

Verband allein erziehender Mütter und Väter ........................... (06881) 924303

Versichertenberater und Versicherungsälteste in der Gemeinde Schmelz
Deutsche Rentenversicherung Saar
Helmut Scherer, Jahnstraße 28 .................................................. (06881) 51581
Deutsche Rentenversicherung Bund
Arno Scheid, Robert-Koch-Straße 95 ......................................... (06887) 3434
Alexandra Klein, Versichertenberaterin ...................................... (06888) 2134008
oder .......................................................................................... (0171) 1259560

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Dieter Leidinger, Stefanstraße 10 .............................................. (06887) 6364

Fachstelle für Demenz der Caritas-Sozialstation Lebach ......... (06888) 5810118

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
E-Mail:  info@teilhabeberatung-saarland.de ............................. (0681) 9104770

Ärzte-Notfalldienst
Für die Gemeinde Schmelz und die Stadt Lebach
Unter der Rufnummer 116117 (kostenfrei) ist der diensthabende
Arzt unter der Woche zu folgenden Zeiten zu erreichen:
montags, dienstags und donnerstags jeweils von 18.00 Uhr bis zum
darauf folgenden Morgen, 8.00 Uhr, und mittwochs und freitags jeweils
von 13.00 Uhr bis zum darauf folgenden Morgen, 8.00 Uhr.
Am Wochenende von Samstag, 8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr, und an
Feiertagen von 8.00 Uhr bis zum darauf folgenden Morgen, 8.00 Uhr,
übernimmt den ärztlichen Notfalldienst die Bereitschaftspraxis im
Krankenhaus Lebach, Heeresstraße 49, erreichbar unter der Telefon-
nummer (01805) 663004 (14 Cent pro Minute im Festnetz/Mobil-
funknetz abweichend).

Kinderärztlicher Notfalldienst
Am Wochenende von Samstag, 8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr, und
an Feiertagen von 8.00 Uhr bis zum darauf folgenden Morgen, 8.00
Uhr, ist das Marienhaus-Klinikum Saarlouis zentrale Bereitschafts-
praxis für Kinder und Jugendliche. Die Praxis ist unter Tel. (06831)
1257883 erreichbar.
Bei Lebensgefahr bitte direkt den Notarzt über die Rettungsleitstelle
112 anfordern.
Es ist dringend notwendig, um die Wartezeit für Sie so gering wie
möglich zu halten, vorher anzurufen!

Augenärztlicher Notfalldienst
Sa./So.,
12./13.01. Gemeinschaftspraxis Fromberg, St. Wendel

...................................................... Tel. (06851) 80270

Notfalldienst der Hals-, Nasen- und Ohrenärzte
Montags, dienstags und donnerstags von 18.00 bis 8.00 Uhr des
darauffolgenden Tages, mittwochs und freitags von 13.00 bis 8.00
Uhr des darauffolgenden Tages, samstags von 8.00 Uhr bis montags
um 8.00 Uhr und an gesetzlichen Feiertagen sind die diensthaben-
den HNO-Ärzte über die einheitliche Rufnummer 116117 (kosten-
frei) erreichbar.

Zahnärztlicher Notfalldienst
(nur in dringenden Fällen und nach vorh. telefonischer Vereinbarung)
Sa./So.,
12./13.01. Zahnarztpraxis Biesel, Lebach/Gresaubach

...................................................... Tel. (06887) 6660

Apotheken-Notdienst
(Dienstbereitschaft von 8.00 bis 8.00 Uhr am Folgetag)
kostenfreie Hotline der Telekom .......................... Tel. 1 18 99
Notdiensthotline von Apotheken.de .................... Tel. 0 18 05 / 93 88 88
Fr. 11.01. Apotheke Am Rathausplatz, Schmelz

...................................................... Tel. (06887) 7071
Sa. 12.01. Apotheke Am Kl. Markt, Wadern Tel. (06871) 90130
So. 13.01. Rosen-Apotheke, Schmelz ........... Tel. (06887) 92777
Mo. 14.01. Limbacher Apotheke, Schmelz-Limbach

...................................................... Tel. (06887) 6767
Di. 15.01. DocMorris-Apotheke, Lebach ...... Tel. (06881) 9362090
Mi. 16.01. Marien-Apotheke, Schmelz-Hüttersdorf

...................................................... Tel. (06887) 92100
Do. 17.01. Bahnhof-Apotheke, Lebach .......... Tel. (06881) 2838
Fr. 18.01. Winter‘sche Apotheke, Lebach .... Tel. (06881) 2833

Tierärztlicher Notdienst
Notdienst sollte nur in Anspruch genommen werden, wenn Haustierarzt/-
ärztin nicht erreichbar ist. Wochenendnotdienst beginnt samstags um 13.00
Uhr und endet montags um 7.00 Uhr.
Sa./So.,
12./13.01. Tierarztpraxis Dr. Lauck, Lebach .. Tel. (06881) 9247222

Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
Montag und Freitag 14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 14.00 bis 18.00 Uhr

Das Rathaus ist Dienstag- und Donnerstagnachmittag geschlossen.
Das Standesamt ist darüber hinaus auch Montagnachmittag geschlossen.

www.schmelz.de



Seite 3Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Schmelz Nr. 02/2019

Amtlicher Teil
Mit öffentlichen Bekanntmachungen und sonstigen amtlichen Mitteilungen

Trainingsausfall in den Hallen der Gemeinde Schmelz
Wegen der Durchführung von Veranstaltungen stehen folgende
Hallen zu den jeweils angegebenen Zeiten für den Trainingsbetrieb
nicht zur Verfügung:

Primshalle in Schmelz
Montag, 11. Februar, bis Freitag, 08. März 2019,
Montag, 01. April, bis Dienstag, 09. April 2019,
Freitag, 26. April 2019.

Talbachhalle in Limbach
Dienstag, 22. Januar 2019,
Freitag, 01. Februar, bis Montag, 11. Februar 2019,
Freitag, 22. Februar, bis Montag, 25. Februar 2019,
Sonntag, 17. März 2019,
Sonntag, 24. März 2019
Dienstag, 09. April 2019,
Freitag, 12. April, bis Montag, 15. April 2019.

Kulturhaus in Hüttersdorf
Dienstag, 15. Januar 2019,
Montag, 21. Januar 2019,
Montag, 28. Januar, bis Donnerstag, 31. Januar 2019,
Montag, 18. Februar 2019,
Mittwoch, 27. Februar, und Donnerstag, 28. Februar 2019,
Mittwoch, 13. März, und Donnerstag, 14. März 2019,
Dienstag, 02. April 2019.

Turnhalle Michelbach
Samstag, 06. April, und Sonntag, 07. April 2019.

Wegen der Durchführung des Rundenspielbetriebes stehen folgen-
de Hallen zu den jeweils angegebenen Zeiten für den Trainingsbe-
trieb nicht zur Verfügung:

Talbachhalle in Limbach
Sonntag, 13. Januar 2019

Turnhalle in Michelbach
Samstag, 26. Januar 2019

Wir bitten die betroffenen Vereine um Verständnis.
Der Bürgermeister: Armin Emanuel

Die Passbehörde informiert
Die Personalausweise, die bis einschließlich 21.12.2018, und die
Reisepässe, die bis einschließlich 11.12.2018 beantragt worden sind,
können beim Ordnungsamt der Gemeinde Schmelz, Rathaus, Zim-
mer 1.13, 1.14 und 1.22, abgeholt werden.
Der bisherige Personalausweis bzw. Reisepass ist mitzubringen.
Bei Personalausweisen und Reisepässen ist die Ausgabe auch an
Personen möglich, die den bisherigen Personalausweis bzw. Reise-
pass des Antragstellers und eine schriftliche Vollmacht vorlegen.
Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde: Armin Emanuel

Entsorgung von Weihnachtsbäumen bei
der Grüngutsammelstelle der Gemeinde Schmelz
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schmelz können ihre Weih-
nachtsbäume bei der Grüngutsammelstelle der Gemeinde entsor-
gen. Einzelne Bäume können als Kleinstmenge für 2,00 Euro pro
Baum entsorgt werden. Bei größeren Mengen gelten die entspre-
chenden Preise laut Gebührensatzung.
Wichtig bei der Entsorgung der Bäume ist, dass diese frei von jeg-
lichem Baumschmuck sind. Die Mitarbeiter der Grüngutsammel-
stelle werden hierauf besonders achten und im Falle einer Zuwi-
derhandlung die Annahme verweigern, da Bäume mit Baumschmuck
durch die Gemeinde als Sondermüll entsorgt werden müssten.

Grünschnittsammelplatz Schmelz
Zur Primshalle 1
Öffnungszeiten: Samstag: 09.30-14.30 Uhr
Preise:
Kleinstmengen 120 l 2,00 Euro
PKW 4,00 Euro
PKW Kombi 8,00 Euro
bis 1 m³ 12,00 Euro
jeder weitere ½ m³ 6,00 Euro

Bevölkerungsstatistik
Die Gemeinde Schmelz hatte am 31.12.2018 einen Bevölkerungs-
stand von insgesamt 16.911 Einwohnern.
Dieser setzt sich zusammen aus:
16.389 Einwohnern mit Hauptwohnsitz (HWS)
522 Einwohnern mit Nebenwohnsitz (NWS)
Dieser verteilt sich auf die einzelnen Gemeindebezirke wie folgt:

Stand am 30.11.2018 Stand am 31.12.2018
HWS NWS HWS NWS

Schmelz 7.314 228 7.320 229
Hüttersdorf 4.803 130 4.811 130
Limbach 2.461 95 2.455 95
Michelbach 827 27 828 27
Primsweiler 671 23 672 23
Dorf im Bohnental 298 18 303 18
gesamt: 16.374 521 16.389 522
Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde: Armin Emanuel

Freiw. Feuerwehr - Löschbezirk Michelbach
Neuwahl des Löschbezirksführers und des stellvertretenden
Löschbezirksführers - Am Samstag, 26.01.2019, finden um 18.00
Uhr im Gerätehaus in Michelbach die Neuwahlen des Löschbezirks-
führers und des stellvertretenden Löschbezirksführers des Lösch-
bezirks Michelbach statt.
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Wahl des Löschbezirksführers
3. Wahl des stellvertretenden Löschbezirksführers
4. Sonstiges
Im Anschluss findet die Jahreshauptversammlung des Löschbezirks
Michelbach statt. Hierzu geht den Mitgliedern des Löschbezirks eine
separate Tagesordnung zu.

Sprechstunden des Försters
Die Sprechstunden des Försters der Gemeinde Schmelz, Herrn Forst-
amtsrat Manfred Schnur, finden ab Januar 2019 wieder in seinem
Dienstzimmer in der Albert-Schweitzer-Str. 17, Schmelz, statt.
Diese sind montags von 8.00 bis 12.00 Uhr und mittwochs von 14.00
bis 18.00 Uhr.
Der Förster ist wie bisher unter der Telefonnummer (06887) 887121
zu erreichen.
Armin Emanuel, Bürgermeister

Stellenausschreibung
In der Gemeinde Schmelz (rd. 16.000 Einwohner) ist die Stelle

des Bürgermeisters (m/w/d)
zum 01. Oktober 2019 neu zu besetzen.
Die Amtszeit beträgt 10 Jahre. Unabhängig davon bildet gem. § 120
des Saarländischen Beamtengesetzes für hauptamtliche kommuna-
le Wahlbeamte auf Zeit, die von den Bürgern gewählt sind, das voll-
endete 68. Lebensjahr die Altersgrenze.
Der derzeitige Stelleninhaber stellt sich nicht zur Wiederwahl.
Der Bürgermeister wird am Sonntag, 26. Mai 2019, von den wahlbe-
rechtigten Bürgern der Gemeinde Schmelz nach den Grundsätzen
der Mehrheitswahl in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und
geheimer Wahl gewählt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der
abgegebenen, gültigen Stimmen erhalten hat.
Erhält kein Bewerber diese Mehrheit, so findet am Sonntag, dem
09. Juni 2019, eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern statt,
die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten ha-
ben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los darüber, wer in die
Stichwahl kommt.
Wählbar zum Bürgermeister ist jeder Deutsche im Sinne des Art.
116 des Grundgesetzes und jeder Unionsbürger, der am Tag der
Wahl (26.05.2019) das 25. Lebensjahr vollendet hat, die Wählbar-
keit zum Deutschen Bundestag oder zum Europäischen Parlament
besitzt und die Gewähr dafür bietet, dass  er jederzeit für die frei-
heitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes
eintritt. Zum Bürgermeister kann nicht gewählt werden, wer am
Tag des Beginns der Amtszeit das 65. Lebensjahr vollendet hat.
Die Besoldung erfolgt nach § 2 der Saarländischen Kommunalbesol-
dungsverordnung nach Besoldungsgruppe B2. Eine Höherstufung
nach Besoldungsgruppe B3 ist frühestens nach Ablauf der ersten 2
Jahre der Amtszeit als Bürgermeister durch Beschluss des Gemein-
derates möglich. Neben der Besoldung wird eine Aufwandsentschä-
digung an hauptamtliche kommunale Wahlbeamte und sonstige
Behördenleiter in Höhe von 230 Euro monatlich gewährt.
Neben der beamtenrechtlich notwendigen schriftlichen Bewerbung
ist zur Teilnahme an der Wahl auch die Einreichung eines förmli-
chen Wahlvorschlages als Einzelbewerber oder durch eine Partei
oder Wählergruppe erforderlich. Der Gemeindewahlleiter wird im
Amtlichen Nachrichtenblatt der Gemeinde Schmelz zur Einreichung
von Wahlvorschlägen auffordern.

schmelz@verlag-faberschmelz@verlag-faberschmelz@verlag-faberschmelz@verlag-faberschmelz@verlag-faber.de.de.de.de.de
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Die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen endet am 21. März
2019, 18.00 Uhr.
Wahlvorschläge von Parteien oder Wählergruppen, denen bei der
letzten Gemeinderatswahl oder bei der letzten Wahl zum Landtag
des Saarlandes kein Sitz zufiel, bedürfen der Unterstützung von
mindestens 99 wahlberechtigten Bürgern. Dies gilt auch für Einzel-
bewerber. Der Unterstützung des Wahlvorschlages einer Partei be-
darf es nicht, wenn diese Partei im Deutschen Bundestag seit des-
sen letzter Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen
vertreten ist.
Die beamtenrechtlich notwendige Bewerbung ist mit allen aussa-
gefähigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Nachweis beruf-
licher Werdegang, Führungszeugnis usw.) bis spätestens 21. März
2019, 18.00 Uhr, an den Gemeindewahlleiter der Gemeinde Schmelz,
Rathausplatz 1, 66839 Schmelz, zu richten.
Weitere Auskunft erteilt das Wahlamt der Gemeinde Schmelz, Tel.
(06887) 301-154.
Hinweis:
Mit der Bewerbung stimmen die Bewerber der weiteren internen
Verarbeitung ihrer Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens
gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
zu. Nähere Informationen hierzu unter www.schmelz.de/Stellenaus-
schreibung.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde nur die männliche
Sprachform verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten
gleichermaßen für alle Geschlechter.
Schmelz, 11. Januar 2019
Der Bürgermeister: Armin Emanuel

Öffentliche Aufforderung
zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Bürger-
meisterin/des Bürgermeisters der Gemeinde Schmelz am 26. Mai
2019
Die Wahl zur Bürgermeisterin/zum Bürgermeister der Gemeinde
Schmelz findet am 26. Mai 2019 statt. Eine eventuell erforderliche
Stichwahl findet am 09. Juni 2019 statt.
I. Einreichung der Wahlvorschläge
Aufgrund der §§ 72 und 76 in Verbindung mit § 23 des Kommunal-
wahlgesetzes (KWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.
November 2008 (Amtsbl. 2008 S. 1835), zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 13. Oktober 2015 (Amtsbl. I S. 712), werden Parteien
und Wählergruppen sowie Einzelbewerberinnen/Einzelbewerber
zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Bürgermeis-
terin/des Bürgermeisters der Gemeinde Schmelz aufgefordert. Die-
se Wahlvorschläge sind frühzeitig, jedoch bis spätestens Donners-
tag, 21. März 2019, 18.00 Uhr, beim Gemeindewahlleiter der Ge-
meinde Schmelz, Rathaus, Zimmer 2.14, einzureichen. Die Wahlvor-
schläge sind schriftlich in dreifacher Ausfertigung einzureichen und
nach dem Muster der Anlage 11a bzw. 11b der Kommunalwahlord-
nung (KWO) zu fassen. Sie sind nach Möglichkeit so frühzeitig vor
dem 21. März 2019 einzureichen, dass etwaige Mängel, die die Gül-
tigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig behoben werden
können. Ich weise darauf hin, dass am letzten Tag der Einreichungs-
frist das Wahlamt der Gemeinde Schmelz vormittags in der Zeit von
8.00 bis 12.00 Uhr und nachmittags in der Zeit von 14.00 bis 18.00
Uhr zur Einreichung von Wahlvorschlägen geöffnet ist. Ist zur Wahl
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters kein gültiger Wahlvorschlag
eingereicht worden, so findet die Wahl nicht statt. In diesem Fall
wird die Bürgermeisterin/der Bürgermeister vom Gemeinderat der
Gemeinde Schmelz gewählt.
II. Wählbarkeit
Wählbar zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister ist jede oder
jeder Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes und
jede Unionsbürgerin oder jeder Unionsbürger, die oder der am Tag
der Wahl das 25. Lebensjahr vollendet hat, die Wählbarkeit zum
Deutschen Bundestag oder zum Europäischen Parlament besitzt und
die Gewähr dafür bietet, dass sie oder er jederzeit für die freiheitli-
che demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ein-
tritt. Zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister kann nicht ge-
wählt werden, wer am Tag des Beginns der Amtszeit das 65. Le-
bensjahr vollendet hat.
III. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
A) Parteien und Wählergruppen haben ihren Wahlvorschlag nach

dem Muster der Anlage 11a Kommunalwahlordnung (KWO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2008
(Amtsbl. 2009 S. 20), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13.
Oktober 2015 (Amtsbl. I S. 712), einzureichen.
Sie haben dabei insbesondere Folgendes zu beachten:
1. Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin oder des

Bürgermeisters können von Parteien und Wählergruppen
eingereicht werden. Jede Partei und Wählergruppe kann im
Wahlgebiet nur einen Wahlvorschlag, der nur eine Bewer-
berin oder einen Bewerber enthalten darf, einreichen. Die
Bewerberin oder der Bewerber ist in geheimer Abstimmung
in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung der Partei
oder Wählergruppe des Wahlgebiets zu wählen. Der Wahl-
vorschlag muss den Namen der einreichenden Partei oder
Wählergruppe angeben.

2. Die Bewerberin oder der Bewerber muss ihrer oder seiner
Benennung im Wahlvorschlag schriftlich zustimmen und
dabei die Versicherung abgeben, dass sie oder er als Bür-

germeisterin oder Bürgermeister jederzeit für die freiheitli-
che demokratische Grundordnung im Sinne des Grundge-
setzes eintritt. Die Zustimmungserklärung kann nicht zurück-
genommen werden.

3. Die Bewerberin/der Bewerber ist im Wahlvorschlag mit Fa-
miliennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Wohnort und
Wohnung aufzuführen.

4. In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und
eine stellvertretende Vertrauensperson bezeichnet werden.
Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Person, die als erste
unterzeichnet hat, als Vertrauensperson und diejenige, die
als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrau-
ensperson. Soweit in sich aus dem Kommunalwahlgesetz
nichts anderes bestimmt ist, ist nur die Vertrauensperson,
bei deren Verhinderung die stellvertretende Vertrauensper-
son, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen.

5. Wahlvorschläge müssen von drei Wahlberechtigten unter-
zeichnet sein. Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Die Unterzeichnung hat persönlich und
handschriftlich zu erfolgen. Der Wahlvorschlag einer Partei
bedarf der Bestätigung durch die für die Gemeinde zustän-
dige Parteileitung.

6. Mit den Wahlvorschlägen sind in einfacher Ausfertigung ein-
zureichen:
a) die Zustimmungserklärungen der in den Wahlvorschlag

aufgenommenen Bewerberinnen und Bewerber (Anlage
13 KWO)

b) die Bescheinigung des Gemeindewahlleiters über das
Vorliegen der Wählbarkeit der Bewerberin/des Bewer-
bers (Anlage 14 KWO)

c) die Niederschrift über die Benennung der Bewerberin/
des Bewerbers für die Wahl der Bürgermeisterin/des
Bürgermeisters (Anlage 15 KWO). Mit dieser Nieder-
schrift ist die Versicherung an Eides statt einzureichen
(Anlage 16 KWO).

B) Einzelbewerberinnen/Einzelbewerber haben ihre Wahlvorschlä-
ge nach dem Muster der Anlage 11b KWO einzureichen. Der
Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewer-
bers trägt den Familiennamen. Der Wahlvorschlag einer Einzel-
bewerberin oder eines Einzelbewerbers kann von drei Wahlbe-
rechtigten unterschrieben werden; in dem Wahlvorschlag kann
eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensper-
son bezeichnet werden. Die Bewerberin oder der Bewerber muss
ihrer oder seiner Benennung im Wahlvorschlag schriftlich zu-
stimmen und dabei die Versicherung abgeben, dass sie oder er
als Bürgermeisterin oder Bürgermeister jederzeit für die frei-
heitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundge-
setzes eintritt. Die Zustimmungserklärung kann nicht zurück-
genommen werden. Dem Wahlvorschlag ist eine Bescheinigung
des Gemeindewahlleiters über das Vorliegen der Wählbarkeit
der Bewerberin/des Bewerbers beizufügen (Anlage 14 KWO).

C) Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe, der bei der
letzten Gemeinderatswahl kein Sitz im Gemeinderat zufiel bzw.
bei der letzten Wahl zum Deutschen Bundestag oder zum Land-
tag des Saarlandes keine Sitze zugefallen sind, bedürfen der
Unterstützung von mindestens 99 wahlberechtigten Bürgerinnen
oder Bürgern. Dies gilt auch für Einzelbewerberinnen und Ein-
zelbewerber.
Zur Unterstützung eines Wahlvorschlages haben sich die Wahl-
berechtigte dazu bis spätestens zum 66. Tag vor dem Wahltag
- 21. März 2019 - 18.00 Uhr, persönlich in eine beim Gemeinde-
wahlleiter für den jeweiligen Wahlvorschlag ausliegende Liste
einzutragen.
Die Unterstützungslisten liegen von dem auf den Tag der Ein-
reichung des Wahlvorschlages folgenden Tag bis zum 21. März
2019 im Rathaus, Schmelz, Einwohnermeldeamt, Zimmer 1.14,
zur Eintragung aus. Die Eintragung ist während der allgemei-
nen Dienststunden und an den vier letzten Samstagen vor Ab-
lauf der Frist zur Unterstützung der Wahlvorschläge (23. Febru-
ar, 02. März, 09. März, 16. März 2019) jeweils von 9.00-12.00 Uhr
und am Donnerstag, 21. März 2019, bis 18.00 Uhr möglich. Das
Unterstützungsverzeichnis kann auch von Wahlbewerbern un-
terzeichnet werden. Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahl-
vorschlag unterstützen. Hat jemand mehrere Wahlvorschläge
unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren Wahl-
vorschlägen ungültig. Die Zurückziehung einer auf dem Unter-
stützungsverzeichnis geleisteten Unterschrift ist nicht möglich.
Auf die Bestimmungen über die Voraussetzungen zur Einrich-
tung eines Unterstützungsverzeichnisses sowie über die Ein-
tragung in ein Unterstützungsverzeichnis in § 22 Abs. 2 KWG
und § 17 KWO wird hingewiesen.

Armin Emanuel, Gemeindewahlleiter

Öffentliche Aufforderung
zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Gemein-
derates der Gemeinde Schmelz und der Ortsräte in den Gemein-
debezirken der Gemeinde Schmelz am 26. Mai 2019
I. Einreichung der Wahlvorschläge
Aufgrund der §§ 23 und 51 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 09. November 2008 (Amts-
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bl. 2008, S. 1835), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Okto-
ber 2015 (Amtsbl. I S. 712), fordere ich hiermit die in der Gemeinde
Schmelz vertretenen politischen Parteien und Wählergruppen auf,
die Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderates der Gemeinde
Schmelz und für die Wahl der Ortsräte in den Gemeindebezirken
der Gemeinde Schmelz frühzeitig, jedoch bis spätestens Donners-
tag, 21. März 2019, 18.00 Uhr, beim Gemeindewahlleiter der Ge-
meinde Schmelz, Rathaus, Zimmer 2.14, einzureichen. Die Wahlvor-
schläge sind schriftlich in dreifacher Ausfertigung einzureichen und
sollen nach dem Muster der Anlage 11 der Kommunalwahlordnung
(KWO) gefasst sein. Sie sind nach Möglichkeit so frühzeitig vor dem
21. März 2019 einzureichen, dass etwaige Mängel, die die Gültig-
keit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig behoben werden kön-
nen.
II. Wahlgebiet
1. Gemeinderatswahl
Wahlgebiet ist das Gebiet der Gemeinde Schmelz. Gemäß Beschluss
des Gemeinderates Schmelz vom 12. September 2018 wurde das
Wahlgebiet für die Aufstellung von Bereichslisten gem. § 4 Abs. 2
KWG in folgende Wahlbereiche eingeteilt:
Wahlbereich I = Gemeindebezirk Schmelz
Wahlbereich II = Gemeindebezirke Hüttersdorf und Primsweiler
Wahlbereich III = Gemeindebezirke Limbach, Michelbach und

Dorf im Bohnental
2. Wahl zu den Ortsräten
Wahlgebiet für die Ortsratswahl ist der nach dem Kommunalselbst-
verwaltungsgesetz gebildete Gemeindebezirk. Das Wahlgebiet wird
nicht in Wahlbereiche eingeteilt. Die Wahlbezirke für die Gemein-
deratswahl sind zugleich Wahlbezirke für die Ortsratswahl.
III. Anzahl der Mitglieder im Gemeinderat und in den Ortsräten
1. Gemeinderat
Der Gemeinderat der Gemeinde Schmelz besteht nach § 32 Abs. 2
des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt
geändert durch das Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsbl. I S. 840), aus
33 Mitgliedern.
2. Ortsräte
Die Mitgliederzahl der einzelnen Ortsräte beträgt im
Gemeindebezirk Schmelz 13 Mitglieder
Gemeindebezirk Hüttersdorf 11 Mitglieder
Gemeindebezirk Limbach 11 Mitglieder
Gemeindebezirk Michelbach   9 Mitglieder
Gemeindebezirk Primsweiler   9 Mitglieder
Gemeindebezirk Dorf im Bohnental   9 Mitglieder
IV. Wählbarkeit
Wählbar ist jede oder jeder Wahlberechtigte, die oder der am Wahl-
tag das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens 6 Mona-
ten in der Gemeinde wohnt. Wer in mehreren Gemeinden wohnt,
ist nur in der Gemeinde wählbar, in der sie oder er ihre oder seine
Hauptwohnung hat. Bei der Berechnung der Sechsmonatsfrist ist
der Tag der Wohnungsnahme in die Frist einzubeziehen. Auf die
Bestimmungen über den Ausschluss der Wahlberechtigung und
Wählbarkeit der §§ 14, 16 KWG wird hingewiesen.
Für die Wahl zu den Ortsräten ist der vorgenannte Sechsmonats-
zeitraum auch dann als erfüllt anzusehen, wenn er sich aus dem
zeitlich zusammenhängenden Aufenthalt in verschiedenen Gemein-
debezirken derselben Gemeinde ergibt.
V. Wahlvorschlagsrecht
1. Gemeinderat
Jede Partei und Wählergruppe kann im Wahlgebiet (Gemeindege-
biet) nur einen Wahlvorschlag einreichen. Der Wahlvorschlag kann
als einheitliche Gebietsliste für das ganze Wahlgebiet oder geglie-
dert in eine Gebietsliste und Bereichslisten aufgestellt werden. Der
Wahlvorschlag darf für jeden Wahlbereich nur eine Bereichsliste
enthalten. Die Aufstellung von Bereichslisten in einem Wahlvor-
schlag ist nur zulässig, wenn der Wahlvorschlag eine Gebietsliste
enthält. Ein Wahlvorschlag darf für die Gebietsliste höchstens dop-
pelt so viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderatsmitglieder zu
wählen sind. Jede Bereichsliste soll höchstens halb so viel Bewer-
ber enthalten, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.
Die Bewerber für die Gebietslisten werden in geheimer Abstimmung
unter Festlegung ihrer Reihenfolge in einer Versammlung der Mit-
glieder oder der Delegierten der Partei oder Wählergruppe des
Wahlgebietes aufgestellt. Die Aufstellung von Bewerbern für Be-
reichslisten erfolgt durch die Mitgliederversammlung oder Delegier-
tenversammlung der Partei oder Wählergruppe des Wahlbereichs.
2. Ortsräte
Jede Partei und Wählergruppe kann im Wahlgebiet (Gemeindebe-
zirk) nur einen Wahlvorschlag einreichen. Der Wahlvorschlag darf
höchstens doppelt so viel Bewerber enthalten, wie Mitglieder des
Ortsrates zu wählen sind. Die Bewerber für die Wahlen zu den Orts-
räten werden in geheimer Abstimmung unter Festlegung ihrer Rei-
henfolge in einer Versammlung der Mitglieder oder der Delegierten
der Partei oder Wählergruppe des Wahlgebietes (Gemeindebezirk)
aufgestellt.
VI. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
(1) Der Wahlvorschlag muss den Namen der einreichenden Partei

oder Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wenden, auch diese angeben.

(2) Ein Wahlvorschlag darf für die Gebietsliste höchstens doppelt
so viele Bewerberinnen und Bewerber enthalten, wie Gemein-
deratsmitglieder zu wählen sind. Jede Bereichsliste soll

höchstens halb so viele Bewerberinnen und Bewerber enthal-
ten, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.

(3) Eine Bewerberin oder ein Bewerber darf nur in einem Wahlvor-
schlag aufgestellt werden; sie oder er darf in der Gebietsliste
und einer Bereichsliste desselben Wahlvorschlags aufgestellt
werden.

(4) Als Bewerberin oder Bewerber kann nur vorgeschlagen werden,
wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustim-
mung ist unwiderruflich.

(5) Die Bewerberinnen und Bewerber sind im Wahlvorschlag in er-
kennbarer Reihenfolge mit Familiennamen, Vornamen, Beruf,
Geburtsdatum, Wohnort und Wohnung aufzuführen.

(6) In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine
stellvertretende Vertrauensperson bezeichnet werden. Fehlt
diese Bezeichnung, so gilt die Person, die als erste unterzeich-
net hat, als Vertrauensperson und diejenige, die als zweite un-
terzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauensperson. Soweit
in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, ist nur die Ver-
trauensperson, bei deren Verhinderung die stellvertretende Ver-
trauensperson, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahl-
vorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Die Vertrauens-
person und die stellvertretende Vertrauensperson können durch
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichnerinnen und
Unterzeichner des Wahlvorschlags an die Gemeindewahlleite-
rin oder an den Gemeindewahlleiter abberufen und durch an-
dere ersetzt werden.

(7) Wahlvorschläge müssen von drei Wahlberechtigten unterzeich-
net sein. Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtiger darf
nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Wahlvorschläge von
Parteien bedürfen der Bestätigung durch die für die Gemeinde
zuständige Parteileitung.

(8) Mit dem Wahlvorschlag sind einzureichen:
1. die Zustimmungserklärungen der in den Wahlvorschlag auf-

genommenen Bewerberinnen und Bewerber (Anlage 13
KWO),

2. für Deutsche die Bescheinigungen der Gemeindewahlleite-
rin oder des Gemeindewahlleiters, dass die Bewerberinnen
und Bewerber zum Gemeinderat wählbar sind, (Anlage 14
KWO)

3. für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger
a) die Bescheinigungen der Gemeindewahlleiterin oder des

Gemeindewahlleiters, dass sie nicht gemäß § 16 Abs. 2
Nr. 1 von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind,

b) die Versicherungen an Eides statt über die Staatsange-
hörigkeit

c) die Versicherungen an Eides statt oder auf Verlangen die
Bescheinigungen der zuständigen Verwaltungsbehörden
ihrer Herkunfts-Mitgliedstaaten, dass sie in diesem Mit-
gliedstaat nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind
oder dass diesen Behörden ein solcher Ausschluss nicht
bekannt ist (Anlage 14a KWO)

4. eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Be-
werberinnen und Bewerber mit Angaben über Ort und Zeit
der Versammlung, die Form der Einladung, die Zahl der er-
schienenen Mitglieder und das Ergebnis der Wahl. Hierbei
haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung und zwei
von dieser bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an
Eides statt gegenüber der Gemeindewahlleiterin oder dem
Gemeindewahlleiter zu versichern, dass die Anforderungen
gemäß § 24a Abs. 2 Satz 1 bis 3 KWG beachtet worden sind
(Anlagen 15 und 16 KWO).

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter ist zur Ab-
nahme von Versicherungen an Eides statt zuständig; sie oder er
gilt als Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
VII. Zurücknahme bzw. Änderung von Wahlvorschlägen
Ein Wahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson
zurückgenommen werden, solange nicht über seine Zulassung ent-
schieden ist. Wahlvorschläge nach § 22 Abs. 2 KWG können auch
von der Mehrheit der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner durch
eine von ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung
zurückgenommen werden. (§ 25 KWG).
Ein Wahlvorschlag kann nach Ablauf der Einreichungsfrist nur durch
gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der
stellvertretenden Vertrauensperson und nur dann geändert werden,
wenn die Bewerberin oder  der Bewerber stirbt oder die Wählbar-
keit verliert. Das Verfahren nach § 24a muss nicht eingehalten wer-
den, der Unterschriften nach § 22 Abs. 2 bedarf es nicht. Nach der
Entscheidung über die Zulassung eines Wahlvorschlags kann die-
ser nicht mehr geändert werden.
VIII. Unterstützungsverzeichnis
1. Gemeinderatswahl
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe, der bei der letz-
ten Gemeinderatswahl kein Sitz im Gemeinderat zufiel, bedarf der
Unterstützung durch Wahlberechtigte in Höhe von mindestens der
dreifachen Anzahl der zu wählenden Gemeinderatsmitglieder; das
sind für die Wahl zum Gemeinderat Schmelz mindestens 99 Wahl-
berechtigte.
Der Unterstützung des Wahlvorschlages einer Partei bedarf es nicht,
wenn dieser Partei bei der letzten Wahl zum Landtag des Saarlan-
des Sitze zugefallen sind oder wenn diese Partei im Deutschen Bun-
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destag seit dessen letzter Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge
ununterbrochen vertreten ist.
2. Ortsratswahl
Der Unterstützung des Wahlvorschlags bedarf es nicht, wenn einer
Partei oder Wählergruppe bei den letzten Wahlen Sitze für den je-
weiligen Ortsrat oder Bezirksrat oder den Gemeinderat zugefallen
sind. In Gemeindebezirken oder Stadtbezirken bis zu 500 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern bedarf ein unterstützungsbedürftiger
Wahlvorschlag der Unterstützung durch Wahlberechtigte in Höhe
von mindestens der eineinhalbfachen Anzahl der zu wählenden
Ortsratsmitglieder oder Bezirksratsmitglieder; dabei sind Zahlen-
bruchteile nicht anzurechnen.
Zur Unterstützung eines Wahlvorschlages haben sich die Wahlbe-
rechtigten dazu bis spätestens zum 66. Tag vor dem Wahltag - 21.
März 2019 - 18.00 Uhr, persönlich in eine beim Gemeindewahlleiter
für den jeweiligen Wahlvorschlag ausliegende Liste einzutragen.
Die Unterstützungslisten liegen von dem auf den Tag der Einrei-
chung des Wahlvorschlages folgenden Tag bis zum 21. März 2019
im Rathaus, Schmelz, Einwohnermeldeamt, Zimmer 1.14 zur Ein-
tragung aus. Die Eintragung ist während der allgemeinen Dienst-
stunden und an den vier letzten Samstagen vor Ablauf der Frist zur
Unterstützung der Wahlvorschläge (23. Februar, 02. März, 09. März,
16. März 2019), jeweils von 9.00-12.00 Uhr und am Donnerstag, 21.
März 2019, bis 18.00 Uhr möglich. Das Unterstützungsverzeichnis
kann auch von Wahlbewerbern unterzeichnet werden. Ein Wahlbe-
rechtigter darf nur einen Wahlvorschlag unterstützen. Hat jemand meh-
rere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen wei-
teren Wahlvorschlägen ungültig. Die Zurückziehung einer auf dem
Unterstützungsverzeichnis geleisteten Unterschrift ist nicht möglich.
Auf die Bestimmungen über die Voraussetzungen zur Einrichtung
eines Unterstützungsverzeichnisses sowie über die Eintragung in
ein Unterstützungsverzeichnis in § 22 Abs. 2 KWG und § 17 KWO
wird hingewiesen.
IX. Mehrheitswahl
Falls nur ein oder kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht wird, fin-
det Mehrheitswahl statt.
X. Verbindung von Wahlvorschlägen
Nach § 29 KWG ist die Verbindung von Wahlvorschlägen zulässig;
sie muss dem Gemeindewahlleiter von den Vertrauensleuten der
beteiligten Wahlvorschlägen spätestens am 66. Tag vor dem Wahl-
tag - 21. März 2019 - 18.00 Uhr, schriftlich erklärt werden.
Schmelz, 04. Januar 2019
Armin Emanuel, Gemeindewahlleiter

Festlegung der
Wahlbereiche für die Gemeinderatswahl 2019
Für die Gemeinderatswahl 2019 hat der Gemeinderat der Gemein-
de Schmelz in seiner Sitzung am 12. September 2018 das Wahlge-
biet gem. § 4 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz (KWG) zur Aufstellung
von Bereichslisten in folgende drei Wahlbereiche eingeteilt:
Wahlbereich I = Gemeindebezirk Schmelz
Wahlbereich II = Gemeindebezirke Hüttersdorf und Primsweiler
Wahlbereich III = Gemeindebezirke Limbach, Michelbach und

Dorf im Bohnental
Schmelz, 04. Januar 2019
Armin Emanuel, Gemeindewahlleiter

Öffentliche Aufforderung
zur Einreichung von Vorschlägen für die Bestellung der Beisit-
zerinnen und Beisitzer und deren Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter im Gemeindewahlausschuss der Gemeinde Schmelz
Die in der Gemeinde Schmelz vertretenen Parteien und Wählergrup-
pen fordere ich hiermit auf, Wahlberechtigte als Beisitzer/innen bzw.
Stellvertreter/innen für die Bildung des Gemeindewahlausschusses
(§ 8 Kommunalwahlgesetz - KWG) der Gemeinde Schmelz für die
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 zu benennen.
Der Gemeindewahlausschuss besteht aus dem Gemeindewahllei-
ter als Vorsitzenden und mindestens vier von ihm berufenen Wahl-
berechtigten als Beisitzerinnen oder Beisitzer; für jede Beisitzerin
oder jeden Beisitzer ist eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter
zu bestellen. Mitglied des Gemeindewahlausschusses kann nicht
sein, wer Vertrauensperson oder stellvertretende Vertrauensperson
für einen Wahlvorschlag ist. Bei der Bestellung der Beisitzerinnen
und Beisitzer und ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter kön-
nen nur Vorschläge berücksichtigt werden, die bis spätestens Frei-
tag, 15. Februar 2019, im Rathaus, Zimmer 2.14, schriftlich einge-
gangen sind. Der Gemeindewahlausschuss entscheidet über die
Zulassung der Wahlvorschläge. Er stellt ferner das Gesamtergebnis
der Wahl in der Gemeinde fest und nimmt die Verteilung der Sitze vor.
Armin Emanuel, Gemeindewahlleiter

Öffentliche Aufforderung
zur Benennung von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für die ein-
zelnen Wahlvorstände in der Gemeinde Schmelz zur Durchfüh-
rung der Europa-, Kreistags-, Gemeinderats- und Ortsratswahl der
Gemeinde Schmelz sowie der Wahl einer Landrätin/eines Land-
rates des Landkreises Saarlouis und der Wahl einer Bürgermeis-
terin/eines Bürgermeisters der Gemeinde Schmelz am 26. Mai 2019
Ich fordere hiermit die in der Gemeinde vertretenen Parteien und
Wählergruppen auf, Wahlhelfer für die 18 Wahlvorstände und die 3

Briefwahlvorstände der Gemeinde Schmelz zu benennen. Für jeden
Wahlbezirk wird ein Wahlvorstand gebildet, der aus der Wahlvor-
steherin als Vorsitzende oder dem Wahlvorsteher als Vorsitzenden,
deren oder dessen Stellvertreterin oder deren oder dessen Stellver-
treter und mindestens drei Beisitzerinnen oder Beisitzern besteht.
Mitglied eines Wahlvorstandes kann auch sein, wer Vertrauens-
person oder stellvertretende Vertrauensperson für einen Wahlvor-
schlag ist. Nach Möglichkeit sind als Wahlhelferinnen oder Wahl-
helfer Wahlberechtigte zu benennen. Bei der Bestellung der Mit-
glieder der Wahlvorstände können nur rechtzeitig eingehende Vor-
schläge berücksichtigt werden. Die Vorschläge bitte ich bis
spätestens Freitag, 15. Februar 2019, bei der Gemeinde Schmelz,
Rathaus, Zimmer 2.14, einzureichen.
Vor der Benennung der vorgesehenen Wahlhelferinnen und Wahl-
helfer durch die Parteien bzw. Wählergruppen sollte sichergestellt
sein, dass die zu berufende Person das Wahlehrenamt annimmt.
Armin Emanuel, Gemeindewahlleiter

Sprechstunde der Schuldnerberatung
in der Gemeinde Schmelz
Im alten Zollhaus in Schmelz findet alle 14 Tage dienstags in
der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr eine Erstberatung der Schuld-
nerberatung des Caritasverband Saar-Hochwald e. V. statt.
Im Rahmen dieser Erstberatung erfolgen die Erfassung der not-
wendigen Daten sowie der Hinweis auf erforderliche Unterla-
gen, unter Umständen ein Krisengespräch bei Gläubigern und
gegebenenfalls eine Untersuchung bzw. Darstellung der Ist-Si-
tuation.
In der Zeit von 8.30 bis 10.00 Uhr findet eine freie Sprechstun-
de statt, für die keine vorherige Terminvereinbarung notwen-
dig ist.
Von 10.00 bis 12.00 Uhr erfolgen dann Beratungsgespräche nach
vorheriger Terminvereinbarung.
Für die Vereinbarung von Terminen wenden Sie sich bitte an
die Schuldnerberaterin Marietta Monz-Schweitzer telefonisch
unter (06881) 537102 oder per Mail an m.monz-
schweitzer@caritas-beratungszentrum-lebach.de.
Der nächste Beratungstermin findet am Dienstag, 15. Januar
2019, im alten Zollhaus (Marktstraße 24) statt.

Rathaussprechstunden
des Pflegestützpunktes

Die nächste Sprech-
stunde des Pflegestütz-
punktes am Donners-
tag, 17. Januar 2019,

entfällt. Der nächste Beratungstermin ist
voraussichtlich wieder am Donnerstag, 31.
Januar 2019. Bitte beachten Sie die Veröf-
fentlichung im Nachrichtenblatt der Ge-
meinde Schmelz.

Anordnung von 60 km/h auf dem
Streckenabschnitt der L143 Dillingen - Nalbach
Auf dem Streckenabschnitt der L143 zwischen Ortsausgang Dillin-
gen bis Ortseingang Nalbach wird die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit in beiden Fahrtrichtungen durchgehend auf 60 km/h be-
schränkt.
Dies entschieden Landrat Patrik Lauer und der Leiter des Polizeire-
viers Dillingen nach einem Besprechungstermin. Die derzeitige
Anordnung von 50 km/h wird von zahlreichen Verkehrsteilnehmern
nachweislich nicht angenommen und führt zu massiven Geschwin-
digkeitsüberschreitungen und gefährlichen Überholmanövern auf
der gesamten Strecke. Um diesem Problem entgegenzuwirken, ist
eine Änderung der derzeitigen Geschwindigkeitsbeschränkung
notwendig. Die Beschränkung auf 60 km/h stellt dabei eine Kom-
promisslösung zur ehemaligen Anordnung von 70 km/h zu 50 km/h
in Einmündungen dar. Die konstante Geschwindigkeitsbegrenzung
wirkt sich zudem positiv auf die Umwelt aus: Die Verringerung
wechselnder Beschleunigungs- und Bremsvorgänge trägt zu einer
niedrigeren Abgas- und Lärmemission bei.
Die Maßnahme ist ein Pilotprojekt und wird verstärkt durch Ge-
schwindigkeitsmessungen der Polizei begleitet.

wwwwwwwwwwwwwww.schmelz.de.schmelz.de.schmelz.de.schmelz.de.schmelz.de
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Massive Verunreinigungen und illegale Müllentsor-
gungen an den Containerstellplätzen in der Gemein-
de Schmelz
Während der Weihnachtsfeiertage und zwischen Weihnachten und
Neujahr wurden die Containerstellplätze in Schmelz und Hütters-
dorf mit Hausmüll, Sperrmüll und großen Mengen Altpapier stark
verunreinigt.
Am Freitag, 21. Dezember 2018, wurden die Containerstellplätze
durch den Bauhof der Gemeinde Schmelz gereinigt. Bereits am 24.
Dezember 2018 nutzten Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde die
Gelegenheit, um ihren Müll unsachgemäß an den gereinigten Stell-
plätzen zu entsorgen.
Hierbei wurden auch große Mengen an Papier und Pappe neben
den Containern abgelegt. Dies erfolgte, obwohl an den betroffenen
Standorten noch ausreichend Kapazität zur Entsorgung von Papier
und Pappe in den Containern vorhanden war. Darüber hinaus führt
ein voller Papiercontainer keinesfalls dazu, dass Altpapier und Pap-
pe neben den Containern abgelegt werden dürfen. Wer auf einen
vollen Containerstandort trifft, hat sein Altpapier wieder mit nach
Hause zu nehmen oder an einem anderen Standort in der Gemein-
de ordnungsgemäß im Container zu entsorgen.

Containerstellplatz am Parkplatz in der Robert-Koch-Straße

Bei der Durchsuchung des hinterlassenen Mülls konnten einige
Adressen gefunden werden. Die Betreffenden wurden bereits durch
die Ortspolizeibehörde der Gemeinde Schmelz angeschrieben. Sie
erwartet eine Strafanzeige und ein Bußgeld bis zu 2.500 Euro.
Bereits im Oktober 2018 beauftragte die Gemeindeverwaltung ei-
nen Sicherheits- und Überwachungsdienst, im Zeitraum von vier
Wochen verschiedene Containerstandorte zu überwachen, um ille-
galer Müllentsorgung entgegenzuwirken.
In über 20 Fällen wurden die Verursacher im Rahmen der Kontrol-
len über ihr illegales Verhalten aufmerksam gemacht. Die Verursa-
cher wurden dabei lediglich ermahnt, zu weiteren Konsequenzen
kam es nicht.
Der mehrmalige Aufruf der Gemeindeverwaltung zu ordnungsge-
mäßer Entsorgung trug leider keine Früchte. Der Zustand der Con-
tainerstellplätze war im Dezember 2018 so schlimm wie nie zuvor.
Daher sieht die Gemeindeverwaltung sich gezwungen, jeden Fall
der illegalen Müllentsorgung und Verunreinigung der Containerstell-
plätze künftig zur Anzeige zu bringen. Auch eventuelle Vorspra-
chen bei der Gemeindeverwaltung werden zu keiner Nachsicht
führen.

Die Reinigung der Containerstellplätze durch den Bauhof der Ge-
meinde Schmelz und die Entsorgung des dort abgelegten Mülls ver-
ursachen jährlich Kosten in Höhe von rund 200.000 Euro.

Containerstellplatz am Parkplatz in der Bengelwiese

Containerstellplatz am Sportplatz in Schmelz-Bettingen
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Rathaus, Stefanschule und
Kettelerschule mit Graffitis verunreinigt

Zwischen Weihnachten und Neujahr wurden die Hauswände am
Altbau der Stefanschule sowie der Kettelerschule und am Toilet-
tenhäuschen hinter dem Rathaus mit Graffitis besprüht.
Die Gemeindeverwaltung hat bereits Anzeige wegen Sachbeschä-
digung bei der Polizei erstattet. Neben einer Anzeige wegen Sach-
beschädigung müssen die Verursacher für die Kosten der Beseiti-
gung des Graffitis aufkommen.
Die Gemeindeverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde Schmelz um ihre Mithilfe. Sollten Sie Zeuge einer sol-
chen Straftat werden, melden Sie dies bitte umgehend bei der Ge-
meindeverwaltung oder der Polizei.

Samstag, 30. März 2019, 20.00 Uhr
Frauenkabarett „Die Tollkirschen“
mit ihrem Programm zum 10-jährigen Bestehen
„Die schönsten Höhepunkte“

Minuten des Glücks ohne Gedanken an irdische Schwere, lose Samm-
lungen gedanklicher Ergüsse und Schauspielerinnen, die beherzt

über die ungehobelten Bretter schlittern, die nicht das große Geld
bedeuten:
All dies erwartet Sie, wenn die Tollkirschen ihre letzten 10 Bühnen-
jahre Revue passieren lassen und frisch frisiert von ihrer erfolgrei-
chen, unbemannten Kreuzfahrt heimkehren.
Karrierebewusste Hühner, rüstige Rollatoren, friedliebende Domi-
nas, Glücksdiäten und Likörgelage werden die Erinnerung an die
schönsten Nummern vergangener Zeiten wachrufen. Stimmen Sie
ein in den Gesang hinreißender Koniferen oder lauschen Sie den
inspirierenden Glücksbotschaften gut gekleideter Damen - wir freu-
en uns auf Sie!
Eintritt: 15,00 Euro, Vorverkauf bei folgenden Vorverkaufsstellen:
Gemeinde Schmelz, Rathaus, Zimmer 2.15, Telefon (06887) 301138
oder 301155
Frau und Kind, Saarbrücker Str. 10, Schmelz, Schreibwaren Merten,
Berliner Straße 16, Hüttersdorf, Schreibwaren Hesedenz, Kirchen-
straße 2, Limbach

Stromspar-Check KOMMUNAL
Der Stromspar-Check ist ein Verbundprojekt des Deutschen Cari-
tasverbandes e. V. und des Bundesverbandes der Energie- und Kli-
maschutzagenturen Deutschlands (eaD) e. V., das vom Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im
Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert wird. Im
Saarland wird das Projekt von den Jobcentern, 20 Energieversorg-
ern und Stadtwerkepartner vor Ort sowie dem Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Energie und Verkehr unterstützt.
Ziel des Projekts „Stromspar-Check“ ist es, den Energie- und
Wasserverbrauch und die damit verbundene Kosten in einkom-
mensschwachen Haushalten zu senken. Gleichzeitig werden lang-
zeitarbeitslose Personen zu sogenannten Stromsparhelfern geschult,
die dann die Checks durchführen. Die Stromsparhelfer sind beim
Caritasverband Saar Hochwald in Saarlouis und dem Diakonischen
Werk an der Saar in Neunkirchen beschäftigt. Für den Landkreis
Saarlouis und somit für die Gemeinde Schmelz sind die Mitarbeiter
der Caritas in Saarlouis zuständig.
Teilnahmeberechtigt an dem Stromspar-Check sind alle Men-
schen, die über ein nur geringes Einkommen verfügen, also vor
allem Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II, Sozial-
hilfe oder Wohngeld. Aber auch Rentnerinnen und Rentner mit ge-
ringem Einkommen dürfen teilnehmen, ebenso wie alle Personen,
deren Einkommen unter dem Pfändungsfreibetrag liegt. Ebenso
teilnahmeberechtigt sind anerkannte Flüchtlinge, die in einer eige-
nen Wohnung wohnen.
Einkommensschwache Haushalte können einen Beratungstermin
vereinbaren. Im Rahmen von zwei Hausbesuchen wird der aktuelle
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Strom- und Wasserverbrauch aufgenommen. Beim zweiten Besuch
werden kostenlos notwendige Energie- und Wassersparartikel wie
zum Beispiel LED’s, schaltbare Steckdosenleisten oder Wasserspar-
duschköpfe installiert. Ergänzend werden konkrete Tipps zur Ein-
sparung von Strom, Wasser und Heizenergie gegeben.
Im Saarland konnten bereits über 1500 Haushalte durch die landes-
weit 9 tätigen Stromsparhelferinnen und -helfer erreicht werden.
Mit Hilfe der Stromspar-Checks, der Beratung und der eingebauten
Soforthilfen können die Energiekosten um über 100 Euro pro Jahr
reduziert werden.
Die gecheckten Haushalte können auch an dem Kühlgerätetausch-
programm teilnehmen und ihren alten Kühlschrank eintauschen. Wer
sich ein effizientes Kühlgerät A+++ anschafft und das Altgerät nach-
weislich entsorgt, kann einen 150-Euro-Gutschein erhalten.
Anmeldungen zum Stromspar-Check können über die ARGE SO-
LAR telefonisch unter (0681) 99884880, per Fax (0681) 99884499
oder per Mail an info@stromsparcheck-saar.de erfolgen oder über
die Caritas telefonisch unter (06831) 1270508 oder (06831) 939926
oder per Mail an stromsparcheck@caritas-sozialbuero.de.
Nähere Informationen zum Stromspar-Check erhalten Sie online
unter www.stromsparcheck-saar.de oder www.stromspar-
check.de.

Kettelerschule Schmelz
Gemeinschaftsschule Schmelz lädt zu einem Infoabend ein - Am
Dienstag, 15. Januar, bietet die Kettelerschule Schmelz um 18.00
Uhr einen Informationsabend für interessierte Eltern und Grund-
schüler an. Vorgestellt wird das pädagogische Konzept der Schule
und im Besonderen die Möglichkeiten als Medienschule. An die-
sem Abend möchten wir Ihnen und Ihren Kindern zeigen, wie Ler-
nen bei uns an der Schule mit den Neuen Medien - iPads und PCs -
unterstützt wird. Ebenso wird über die möglichen Abschlüsse Abi-
tur (G9 - in gemeinsamer gymnasialer Oberstufe), mittlerer Bildungs-
abschluss und Hauptschulabschluss informiert. Als 1. Fremdspra-
che ist seit dem jetzigen Schuljahr nun auch Englisch möglich. Hier
bietet die Schule zusätzlich projektorientierten bilungualen Unter-
richt an. Weiterhin erhalten Sie Informationen über unsere AG-An-
gebote, die berufsvorbereitenden Maßnahmen und die Nachmittags-
betreuung. Wir würden uns freuen, auch Sie an dem Tag mit Ihrem
Kind an der Gemeinschaftsschule Schmelz, Wilhelm-Busch Str. 11,
66839 Schmelz, Tel. (06887) 2570, begrüßen zu dürfen. Wenn Sie im
Vorfeld einen Eindruck von unserer Schule gewinnen möchten,
werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Homepage www.gems-
schmelz.de.
Anmeldetermine: Mittwoch, 06.02., bis Dienstag, 12.02.2019, von
8.00 bis 12.30 Uhr und Samstag, 09.02.2019, von 9.00 bis 11.00 Uhr.
Isabella Katzorke, Schulleiterin

Schulnachrichten

Ende des amtlichen Teiles

Brandeinsätze im Ortsteil Schmelz
Wohnhausbrand

In der Nacht vom 4. auf den 5. Januar 2019 wurden zunächst die
Löschbezirke Schmelz und Hüttersdorf zu einem Wohnhausbrand
mit Menschenrettung alarmiert. Bei diesem Brand hat sich wieder
einmal gezeigt, wie dringlich die Ausstattung von Wohnräumen mit
Rauchmeldern ist. Das betroffene Haus war vorbildlich mit Rauch-
meldern ausgestattet, so dass die Bewohner rechtzeitig gewarnt
wurden und es zu keinen gravierenden Personenschäden kam.
Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten sich die Bewoh-
ner bereits selbständig in Sicherheit bringen können. Sie wurden
noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren
Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.
Bei der weiteren Erkundung wurde ein Brand im hinteren Bereich
des Wohnhauses festgestellt, der sich bereits im Innern des Hauses
ausgebreitet hatte. Durch die schnelle Einleitung von Innen- und
Außenangriff durch Atemschutztrupps konnte eine weitere Brand-
ausbreitung verhindert und das Feuer schnell unter Kontrolle ge-
bracht werden.
Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich als schwierig, da die Isolie-
rung unterhalb des Daches in Brand geraten war. Da ein Zugang
über den Dachboden nicht möglich war, mussten das Dach über die
Drehleiter geöffnet und die Glutnester gezielt abgelöscht werden.
Hierbei wurde die Feuerwehr Schmelz durch die Drehleiter des
Löschbezirks Lebach unterstützt.
Im Einsatz waren die Löschbezirke Schmelz, Hüttersdorf, Michel-
bach, Limbach und Lebach, das DRK, die Polizei sowie der Bürger-
meister Armin Emanuel und der 1. Beigeordnete Wolfram Lang.
Schornsteinbrand

Ein weiterer Brandeinsatz ereignete sich in der Nacht vom 6. auf
den 7. Januar. Durch den starken Funkenflug eines Schornsteinbran-
des geriet ein Vordach eines Wohnhauses in Brand. Durch den be-
herzten Einsatz des Löschbezirkes Schmelz konnte das Feuer schnell
gelöscht und größerer Schaden verhindert werden. Menschen ka-
men bei diesem Feuer nicht zu Schaden.
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen eingesetzten Einsatzkräf-
ten für ihre professionelle Arbeit.

Freiw. Feuerwehr Schmelz - Lbz. Schmelz
Rückblick Winterwanderung 2018 LBZ Schmelz - Am Samstag, 29.
Dezember 2018, fand die jährliche Winterwanderung der Freiwilli-
gen Feuerwehr des Löschbezirks Schmelz statt. Insgesamt 56 Ka-
meradinnen, Kameraden und Familienangehörige machten sich
gegen 13.00 Uhr von der Schmelzer Feuerwache aus, auf den Weg
zum Kupferbergwerk in Düppenweiler. Begleitet wurden die Mit-
glieder der Feuerwehr außerdem vom stellvertretenden Ortsvorste-

Feuerwehr-Informationen
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Kultur-Ring Schmelz

Sport-Ring Schmelz

Politische Parteien

her Thomas Lamberti sowie dem ersten Beigeordneten Wolfram
Lang und seiner Frau. Die 8 km lange Wanderstrecke führte die
Gruppe durch den Wald zwischen ihrem Startpunkt Schmelz und
ihrem Zielort Düppenweiler. Leider mussten sich die Feuerwehr-
leute und ihre Familien in diesem Jahr auf nasskaltes Wetter und
fast andauernden Nieselregen einstellen. Wer nicht passend geklei-
det war, konnte sich aber spätestens etwa in der Hälfte des Weges
noch einmal erholen, wo die Wanderer von weiteren Kameraden
und den Mitgliedern der Altersabteilung in Empfang genommen und
mit warmen Getränken und Häppchen versorgt wurden. Bereits
gegen 16.00 Uhr erreichte die Wandergesellschaft das Kupferberg-
werk Düppenweiler und kehrte dort im Huthaus ein. Nach span-
nenden Führungen über und unter Tage (Pochwerk, Kupferschmel-
ze und Stollen) ließen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Schmelz den Abend und somit ihre jahresabschließende Winterwan-
derung 2018 gemeinsam mit ihren Familien bei leckerem Essen und
kühlen Getränken im Huthaus des Bergwerkes ausklingen.
Einladung zur Hauptversammlung am Samstag, 19.01., 17.00 Uhr
- Hierzu laden wir alle Kameraden der Altersabteilung, die Jugend-
wehr und alle aktiven Kameraden am 19.01. um 17.00 Uhr in die
Feuerwache ein. Ab 19.00 Uhr wird es einen kleinen Imbiss geben,
zu dem auch die Partner herzlich wilkommen sind.
Björn Brück, Schriftführer

Freiw. Feuerwehr Schmelz  - Lbz. Limbach
www.feuerwehr-limbach.org
Termine Aktive
Sa., 12.01., 08.30-16.00 Uhr: Weihnachtsbaumsammelaktion
Sa., 12.01., 18.00 Uhr: Jahreshauptversammlung 2019 mit Vorstands-
neuwahl
Fr., 18.01., 19.00 Uhr: Unterricht UVV
Sa., 02.02., 16.00 Uhr: Unterricht TLF 3000
Fr., 15.02., 19.00 Uhr: FwDV 3
Termine Jugendfeuerwehr
www.jugendfeuerwehr-limbach.de
Sa., 12.01., 08.30-16.00 Uhr: Weihnachtsbaumsammelaktion
Mi., 23.01., 17.30-19.00 Uhr: Unterricht UVV
Schriftführer Johannes Weber

DRK-OV Schmelz e. V.
Erste-Hilfe-Ausbildung in Schmelz: für Führerscheinanwärter,
betriebliche Ersthelfer und anderweitig Interessierte - Diese Aus-
bildung umfasst in 9 Unterrichtseinheiten einen kompletten Erste-
Hilfe-Lehrgang, berechtigt zum Erwerb des Führerscheins (alle Klas-
sen) und wird von der Berufsgenossenschaft anerkannt.
Der Lehrgang findet am 19.01. in Schmelz, Lindenstraße 2, von 9.00
bis ca. 17.00 Uhr, statt.
Unkostenbeitrag: 35 Euro. Vorherige Anmeldung ist nötig:
www.lvsaarlga.ihr-webspace.de/public/KALENDER.php?VIN=7
oder Tel. (06838) 8999-30, Mo., Mi., Fr., 08.00-12.30 und Do., 14.00-
18.00 Uhr. Ausbilder: Edmund Kiefer

Erste-Hilfe-Ausbildung beim DRK Primsweiler
für Führerscheinbewerber, Betriebliche Ersthelfer und sonstige In-
teressierte.
Samstag, 02.02., von 09.00 bis 17.00 Uhr. Gesamtkosten: 30 Euro.
Diese Ausbildung berechtigt Sie zum Erwerb des Führerscheins und
wird von der Berufsgenossenschaft anerkannt.
Ausbildungsort: DRK Raum in der „Alten Schule“. Anmeldung bit-
te beim DRK-Kreisverband Saarlouis, Tel. (06838) 899930, oder im
Internet unter www.drk-kv-sls.de „Kurse im Überblick“.
Harry Höhn, Ausbilder

SPD-Gemeindeverband Schmelz
Einladung zur Delegiertenversammlung -Am Sonntag, 13. Janu-
ar, findet um 15.00 Uhr unsere Delegiertenversammlung mit Wahl
der Kandidatinnen und Kandidaten für die Gebietsliste zur Gemein-
deratswahl sowie für die Bereichsliste zur Kreistagswahl im Hotel-
Restaurant „Frischbier’s“ in Primsweiler (Lebacher Str. 54) statt.
Die Tagesordnung wird allen ordentlich gewählten Delegierten per
Post zugestellt. Alle interessierten Parteimitglieder sind herzlich
willkommen.
Einladung zum Neujahrsempfang - Der SPD-Gemeindeverband und
die SPD-Gemeinderatsfraktion laden ein zum Neujahrsempfang am
Freitag, 25. Januar, um 19.00 Uhr im Kulturhaus in Hüttersdorf. In
zwangloser Atmosphäre wollen wir mit Ihnen auf ein neues Jahr
anstoßen. Ehrengäste und Hauptredner sind unser Bürgermeister-
kandidat Wolfram Lang sowie Landrat Patrik Lauer. Für die musi-
kalische Unterhaltung sorgen die „49ziger und Freunde“. Wir freu-
en uns auf Ihren Besuch und auf das Gespräch mit Ihnen. Herzliche
Einladung!
Josef Christ, Vorsitzender

CDU Gemeindeverband Schmelz
CDU-Fraktion im Schmelzer Gemeinderat
www.cdu-schmelz.de
Neujahrsempfang: Der traditionelle Neujahrsempfang der CDU in
der Gemeinde Schmelz findet am Sonntag, 13. Januar, ab 10.30 Uhr
im Kulturzentrum „Bettinger Mühle“ statt. Als Ehrengast wird
Roland Theis, Staatssekretär für Justiz und Staatssekretär für Eur-
opa sowie Bevollmächtigter für Europaangelegenheiten des Saar-
landes, in Schmelz erwartet.
Im Rahmen des Neujahrsempfangs wird auch der Bürgerpreis der
CDU-Gemeinderatsfraktion verliehen.
Die Bevölkerung ist recht herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen.
Nicolas Lorenz, Vorsitzender

Trainingsausfall
in den Hallen der Gemeinde Schmelz
Wegen der Durchführung von Veranstaltungen stehen folgende
Hallen zu den jeweils angegebenen Zeiten für den Trainingsbetrieb
nicht zur Verfügung:

Primshalle in Schmelz
Montag, 11. Februar, bis Freitag, 08. März 2019,
Montag, 01. April, bis Dienstag, 09. April 2019,
Freitag, 26. April 2019.

Talbachhalle in Limbach
Dienstag, 22. Januar 2019,
Freitag, 01. Februar, bis Montag, 11. Februar 2019,
Freitag, 22. Februar, bis Montag, 25. Februar 2019,
Sonntag, 17. März 2019,
Sonntag, 24. März 2019
Dienstag, 09. April 2019,
Freitag, 12. April, bis Montag, 15. April 2019.

Kulturhaus in Hüttersdorf
Dienstag, 15. Januar 2019,
Montag, 21. Januar 2019,
Montag, 28. Januar, bis Donnerstag, 31. Januar 2019,
Montag, 18. Februar 2019,
Mittwoch, 27. Februar, und Donnerstag, 28. Februar 2019,
Mittwoch, 13. März, und Donnerstag, 14. März 2019,
Dienstag, 02. April 2019.

Turnhalle Michelbach
Samstag, 06. April, und Sonntag, 07. April 2019.

Wegen der Durchführung des Rundenspielbetriebes stehen folgen-
de Hallen zu den jeweils angegebenen Zeiten für den Trainingsbe-
trieb nicht zur Verfügung:

Talbachhalle in Limbach
Sonntag, 13. Januar 2019

Turnhalle in Michelbach
Samstag, 26. Januar 2019

Wir bitten die betroffenen Vereine um Verständnis.
Der Bürgermeister: Armin Emanuel

TL Hüttersdorf
Volleyball
Sa., 12.11., 15.00 bis 17.00 Uhr: BZL Frauen
DJK Sbr. Rastpfuhl - TL Hüttersdorf 2 (1. Spiel),
Knappenroth Halle, Saarbrücken
Sa., 12.11., 19.00 bis 21.00 Uhr: VL Frauen
DJK Sbr. Rastpfuhl - TL Hüttersdorf 1 (1. Spiel),
Knappenrath Halle, Saarbrücken
So., 13.01., 10.00 bis 15.00 Uhr: U 12 w BZK 4 R 2
TL Hüttersdorf 4 - TV Düppenweiler 2
TV Holz 5 - TL Hüttersdorf 4
TL Hüttersdorf 4 - TV Lebach 3,
Sport- und Kurturhalle Wahlschied (Heusweiler)

Kirchenchor „Cäcilia“ St. Marien Schmelz
Fr., 11.01. 19.45 Uhr gemeinsame Chorprobe KC A + B im Pfarr-

heim St. Marien
Do., 17.01. 19.30 Uhr Chorprobe im Pfarrheim St. Marien
Mo., 21.01.19.00 Uhr Vorstandssitzung im Pfarrheim St. Marien
Do., 24.01. 19.30 Uhr Chorprobe im Pfarrheim St. Marien
Fr., 01.02. 19.45 Uhr gemeinsame Chorprobe KC A + B im Pfarr-

heim St. Marien
So., 03.02. 10.00 Uhr Hochamt am Festtag „Ewig Gebet“ in der

Pfarrkirche St. Marien
09.30 Uhr Einsingen

Do., 07.02. 19.30 Uhr Chorprobe im Pfarrheim St. Marien
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Kirchliche Nachrichten

Kirchenchor „Cäcilia“ Schmelz St. Stephan
Fr., 11.01. 19.45 Uhr Probe KC A + B im Pfarrheim Außen
Fr., 18.01. 20.00 Uhr Probe im Proberaum
Fr., 25.01. 20.00 Uhr Probe im Proberaum
Fr., 01.02. 19.45 Uhr Probe KC A + B im Pfarrheim Außen
Fr., 08.02. 20.00 Uhr Probe im Proberaum
7. KW keine Probe
Fr., 22.02. 20.00 Uhr Probe im Proberaum
9. KW keine Probe
Fr., 08.03. 20.00 Uhr Probe im Proberaum
Fr., 15.03. 20.00 Uhr Probe im Proberaum

Männerchor Schmelz e. V.
Di., 15.01. 20.00 Uhr Probe Männerchor
Di., 22.01. 20.00 Uhr Probe Männerchor
Di., 29.01. 20.00 Uhr Probe Männerchor

Junge Kantorei Schmelz
Di., 15.01. 16.00 bzw. 17.00 Uhr: Probe im Pfarrheim St. Marien.

Musikverein „Harmonie“ Hüttersdorf e. V.
Do., 17.01. 18.30 Uhr Probe
Do. 24.01. 18.30 Uhr Probe
Do. 31.01. 18.30 Uhr Probe

Gottesdienstordnung
der Pfarreiengemeinschaft Schmelz
Fr., 11.01. 08.00 Uhr Herz Jesu, Gresaubach, Frauenmesse, gestal-

tet von der Frauengemeinschaft, anschlie-
ßend Frühstück im Pfarrsaal

Sa., 12.01. 17.30 Uhr Herz Jesu, Gresaubach, Vorabendmesse
19.00 Uhr Kreuzerhöhung, Hüttersdorf, Vorabendmesse
19.00 Uhr St. Stephanus, Schmelz/Bettingen, Vorabend-

messe
So., 13.01. 08.30 Uhr Maria Königin, Primsweiler, hl. Messe

10.00 Uhr St. Marien, Schmelz/Außen, Hochamt mit Kin-
derkirche

10.00 Uhr St. Willibrord, Limbach, Hochamt mit Aus-
sendung der Sternsinger

Mo., 14.01.18.30 Uhr Kreuzerhöhung, Hüttersdorf, hl. Messe
18.30 Uhr St. Josef, Schattertriesch, hl. Messe

Di., 15.01. 16.00 Uhr St. Stephanus, Schmelz/Bettingen, Andacht
im Seniorenwohnheim Stefana

18.30 Uhr Maria Königin, Primsweiler, hl. Messe
18.30 Uhr St. Willibrord, Limbach, hl. Messe

Mi., 16.01. 09.00 Uhr St. Marien, Schmelz/Außen, Wortgottesdienst
der kfd in der Pfarrkirche

18.00 Uhr St. Stephanus, Schmelz/Bettingen, Gebet für
geistliche Berufe

18.30 Uhr St. Stephanus, Schmelz/Bettingen, hl. Messe
Do., 17.01. 18.30 Uhr St. Marien, Schmelz/Außen, hl. Messe

18.30 Uhr St. Josef, Dorf, hl. Messe
Fr., 18.01. 18.30 Uhr Herz Jesu, Gresaubach, hl. Messer
Weitere Infos unter www.pfarreiengemeinschaft-schmelz.de

Einladung zum „kleinen Neujahrsempfang
der Pfarrei St. Stephanus“ am 19.01.
Am Samstag, 19.01., lädt der Pfarrgemeinderat St. Stephanus nach
der Vorabendmesse, die um 19.00 Uhr beginnt, im Eingangsbereich
unserer Pfarrkirche St. Stephanus zum „kleinen Neujahrsempfang
der Pfarrei St. Stephanus“ ein.
Im Rahmen eines Umtrunks („Kirchentreffs“) wollen wir Rückblick
halten auf die Arbeit des Pfarrgemeinderates und des Pfarrverwal-
tungsrates im vergangenen Jahr 2018 sowie einen Ausblick bieten
auf das kommende Jahr 2019.
Darüber hinaus soll Gelegenheit sein, Ihre Fragen zum Leben und
zur Situation innerhalb unserer Pfarrei anzusprechen. Gerne neh-
men wir auch Ideen und Vorschläge zu unserer Arbeit auf.
Wir laden hiermit sehr herzlich zu diesem informativen und gemüt-
lichen Beisammensein ein.
Pfarrgemeinderat und Pfarrverwaltungsrat von St. Stephanus

Kinderkirche in St. Marien
Liebe Besucher, wir treffen uns am Sonntag, 13. Januar, zur Kinder-
kirche im Pfarrheim St. Marien. Wir beginnen zeitgleich mit dem
Hochamt um 10.00 Uhr. Herzliche Einladung an alle kleinen und
großen Kinder mit oder ohne Begleitung. Wir freuen uns, einen kind-
gemäßen Gottesdienst zusammen zu feiern.
Das Team der Kinderkirche

Rückblick auf die Mitarbeiterversammlung der  An-
gestellten des Kirchengemeindeverbandes Schmelz
Am 12.12.2018 fand unsere Mitarbeiterversammlung statt. Wir, die
MAV des Kirchengemeindeverbandes, informierten die 15 anwe-
senden Mitarbeiterinnen über die Neuigkeiten, die wir auf den von
uns besuchten Schulungen und Infoveranstaltungen erfahren ha-
ben. Im Anschluss an unsere Veranstaltung gab der für uns zustän-
dige Rendant, Herr Koch, einen Überblick über die finanzielle Situa-
tion des Kirchengemeindeverbandes und beantwortete ausführlich
alle ihm gestellten Fragen. Danach nutzten wir bei einer gemütli-
chen Mahlzeit in netter Atmosphäre und in geselliger Runde die
Gelegenheit zum Plaudern und Austausch untereinander. Wir be-
danken uns bei allen, die unserer Einladung gefolgt sind und ihre
Wertschätzung für unsere Arbeit zum Ausdruck brachten und bei
Pfarrer Damke für die Finanzierung unseres Abendessens. Wir dan-
ken Ihnen allen auch für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine
weiterhin angenehme Zusammenarbeit.
Ihre Mitarbeitervertretung: Ute Baus, Gabriele Fröhlich und Susan-
ne Schirra

HALTEpunkt.
Im Monat Januar wird unser Impuls in Form einer gemeinsamen
Abendmahlzeit angeboten. Hierzu sind wie immer alle Menschen,
egal welchen Geschlechts, Alters oder Religion in unseren „Ort der
Begegnung“ eingeladen. Wir sind für Sie da am Dienstag, 15.01.,
von 15.30 bis 18.30 Uhr, in der Marienstraße 15, Schmelz.
Wie immer bieten wir Kaffee, Tee, Plätzchen und an diesem Tag
auch eine gemeinsame Mahlzeit an. Es gibt Suppe und selbstgeba-
ckenes Bauernbrot.
Herzlich Willkommen!
Das Team vom HALTEpunkt.

Pfarreiengemeinschaft Nunkirchen
Sa., 12.01. Wochentag der Weihnachtszeit
Kollekte: für unsere eigene Pfarrgemeinde und Kirche
Nunk. 16.00 Uhr Beichte
Michelb. 19.00 Uhr Vorabendmesse zur Taufe des Herrn
So., 13.01. Taufe des Herrn - Fest
Kollekte: für unsere eigene Pfarrgemeinde und Kirche
Büschf. 10.30 Uhr Hochamt
Michelb. 14.00 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden in der Welt
Fr., 18.01. Freitag der 1. Woche im Jahreskreis
Nunk. 18.30 Uhr Abendmesse - anschließend Treffen aller Mit-

arbeiter der Pfarreiengemeinschaft
Sa., 19.01. Samstag der 1. Woche im Jahreskreis
Kollekte: Afrika-Kollekte
Nunk. 16.00 Uhr Beichte

19.00 Uhr Vorabendmesse zum 2. Sonntag im Jahres-
kreis

Evangelische Kirchengemeinde Lebach - Schmelz
Gottesdienste und Termine:
Wir laden herzlich ein:
So., 13.01. 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfrin. A. Sattler)
Mo., 14.01.15.00 Uhr Hausaufgabenbetreuung (E. Schützek)

17.00 Uhr Einführung in die Bibel (P. Stoll)
17.15 Uhr Kinderchor (W. Schiffler)
19.30 Uhr Gospelchor (W. Schiffler)

Di., 15.01. 15.00 Uhr Konfirmanden-Treff
15.30 Uhr Konfirmanden-Unterricht
17.00 Uhr Frauentreff International (P. Ferdinand-Storb)
19.00 Uhr Chor (W. Schiffler)
19.30 Uhr Selbsthilfegruppe für Alkoholkranke und ihre

Angehörigen
Mi., 16.01. 15.00 Uhr Hausaufgabenbetreuung (E. Schützek)

19.00 Uhr Trommelgruppe
Do., 17.01. 09.30 Uhr MarktKirche - Wir sind für Sie da in der Zeit

zwischen 09.30 und 13.00 Uhr: Für ein ge-
meinsames Lachen, ein gutes Wort, ein per-
sönliches Gespräch über Gott und die Welt,
den Glauben und das Leben.

12.00 Uhr Stille Mahlzeit - eine einfache Mahlzeit in klei-
ner Runde mit Gebet und Stille. Als Nachtisch
gibt es einen Espresso oder Kaffee und die
Möglichkeit zum Austausch.

15.00 Uhr Hausaufgabenbetreuung (E. Schützek)
17.00 Uhr Glaubenskurs (P. Ferdinand-Storb und E.

Schützek)
19.00 Uhr Guttempler - Hilfe zur Selbsthilfe für Sucht-

gefährdete und/oder ihre Angehörige
Fr., 18.01. 19.00 Uhr Frauenlachen (P. Ferdinand-Storb)

19.30 Uhr Meditation in Bous - Abfahrt in Lebach 18.45
Uhr. Seit einem Jahr meditieren wir gemein-
sam in der Tradition des Herzensgebetes. Die
Termine finden im Wechsel zwischen Lebach
und Bous statt. Für die Abende in Bous bie-
ten wir eine Mitfahrgelegenheit in unserem
Gemeindebus an.
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SchmelzGemeindebezirk
Ortsvorsteher Günter Huberty, Blumenstraße 4, 66839 Schmelz,
Telefon 0 68 87 / 77 61

Bettinger MühleVerein zur Erhaltung der

Nähere Information erhalten Sie bei Pfarre-
rin Julian Opiolla, Tel. (06834) 7801752, so-
wie Pfarrerin Andrea Sattler, Tel. (06881) 2513
bzw. andea.sattler@ekir.de

Sa., 19.01. 16.00 Uhr Gottesdienst für kleine Kinder - für Kinder von
0-5 Jahren, mit Eltern und Großeltern. (Pfrin.
A. Sattler, U. Berians und J. Recktenwald)

So., 20.01. 18.00 Uhr „Der andere Gottesdienst“ - „Weicht, ihr Trau-
ergeister“ - Gottesdienst zum 75. Todestag des
Malers Edvard Munch. (Pfrin. A. Sattler)

Pfarrerin Andrea Sattler: Tel. (06881) 2513
Amselhain 1a, 66822 Lebach, Fax (06881) 1097, E-Mail:
Andrea.Sattler@ekir.de
Gemeindebüro: Amselhain 1a, 66822 Lebach
Sekretärin Christl Klein, Tel. (06881) 539058-0, E-Mail:
lebach@ekir.de
Bürozeiten: montags und mittwochs, 7.30-15.00 Uhr, und freitags,
13.00-16.00 Uhr
FairKaufHaus Lebach, Tel. (06881) 9624870, Am Markt 8, 66822
Lebach
Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags, 9.00-18.00 Uhr, und
samstags, 9.00-13.00 Uhr
MarktKirche, Am Markt 17, 66822 Lebach

Neuapostolische Kirche Schmelz
Heidestr. 6, 66839 Schmelz, www.nak-west.de, www.nak-bezirk-
saar-pfalz.de
Gottesdienst am Sonntag, 13.01., um 10.00 Uhr in Schmelz.
Gottesdienst am Mittwoch, 16.01., um 19.30 Uhr in Schmelz.
Gäste sind zu unseren Gottesdiensten herzlich willkommen.

Literaturkreis Bettinger Mühle
Weihnachtslesung 2018 - Viele Besucher auf dem Weg nach Beth-
lehem - Der 2. Vorsitzende des Mühlenvereins Herr Karl-Heinz Staudt
konnte eine große Anzahl von Gästen begrüßen, die zur Weihnachts-
lesung in die Mühle gekommen waren.
Ein abwechslungsreiches Angebot an Gedichten und Geschichten
mit den verschiedenen Aspekten adventlichen und weihnachtlichen
Denkens und Lebens kam den persönlichen Erwartungen und Ein-
stellungen der Gäste entgegen. Die Vorleserinnen und Vorleser konn-
ten mit ihren individuellen Stimmen und Interpretationen den Abend
zu einem kurzweiligen Hörerlebnis gestalten. Besonders unsere jun-
gen Vorleser Michel Schmittberger und Elias Ewen fanden mit ihrer
Unbefangenheit und Vorlesequalität die Anerkennung der Zuhörer-
innen und Zuhörer und stellten eine  gelungene Ergänzung zu den
übrigen Vorleserinnen und Vorlesern Silvia Bock, Elisabeth Staudt,
Franz-Josef Schmitt und Edmund Becker dar.
Die stimmungsvolle musikalische Umrahmung von Andrea und Uli
Thees mit Katja Mees beim Schlusslied half in ergreifender Weise
zur Verinnerlichung der Texte.
Frau Renate Dittgen war wie in den vergangenen Jahren die Schirm-
herrin der Veranstaltung. Sie ließ auch diesmal die Beiträge  der
Lesung  zu einem gebundenen Buchband zusammenfassen und stell-
te ihn den Gästen kostenlos zur Verfügung. In ihrer Rede machte
sie deutlich, wie wichtig der Frieden für menschliches Zusammen-
leben ist, aber auch  wie zerbrechlich er sich immer wieder erweist,
so dass man denken könnte, der Mensch sei dazu nicht fähig. Damit
das Streben nach dem Ziel nicht verloren geht, brauchen wir den
Advent mit seinen Zeichen, seinen Liedern und Texten.
Die Buchhandlung Anne Treib präsentierte passende Literatur, für
das leibliche Wohl sorgten fleißige Mitarbeiter des Mühlenvereins
und die Frauengemeinschaft Schmelz. Frau Karin Töx war bei der
Gesamtorganisation behilflich. Die Medien unterstützten die Lesung
durch ihre Veröffentlichungen, Frau Monika Buchmann hielt die
Veranstaltung im Bild fest.
Unser Dank gilt allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beige-
tragen haben. Wir wünschen ein friedvolles, gutes neues Jahr 2019,
Das Literaturkreisteam

Kirchenchor „Cäcilia“ St. Marien Schmelz
100-jähriges Jubiläum - Der Kirchenchor St. Marien Schmelz wur-
de im Jahre 1919 gegründet und kann somit in 2019 auf sein 100-
jähriges Bestehen zurückblicken. Aus Anlass dieses besonderen
Jubiläums findet am Sonntag, 3. November 2019, ein Festkonzert
mit Chor und Orchester in der Pfarrkirche St. Marien statt. Wir bit-
ten schon jetzt alle Freunde festlicher Chormusik, sich diesen Ter-
min vorzumerken und uns mit ihrem Besuch zu beehren. Nähere
Einzelheiten zum Ablauf der Jubiläumsfeierlichkeiten werden recht-
zeitig bekanntgegeben.

Kreuzweg zur Kapelle „Marienfried“ (auf Renges)
Den monatlichen Kreuzweg zur Kapelle „Marienfried“ beten wir am
Freitag, 18.01. Wir treffen uns um 15.30 Uhr in der Goldbacher Stra-
ße - Nähe Gaststätte „Erlenhof“. Alle, die mit uns den Kreuzweg
beten möchten, sind hierzu recht herzlich eingeladen.

kfd St. Marien
Wir laden alle Frauen herzlich zu unserem Wortgottesdienst am
Mittwoch, 16.01.2019, um 9.00 Uhr in die Pfarrkirche St. Marien ein.
Das Thema lautet: „Damit Gemeinschaft Zukunft hat“. Im Anschluss
an den Gottesdienst gibt es im Pfarrheim fair gehandelten kfd-Kaf-
fee, Kuchen und Gelegenheit zum Gespräch.
kfd-Frauenliturgiekreis St. Marien

Schuljahrgang 1950/51 Schmelz-Außen
Zu unserem diesjährigen Neujahrstreffen am Mittwoch, 23. Januar
2019, laden wir hiermit herzlich ein. Wir treffen uns um 19.00 Uhr
im Gasthaus Gerstner in Schmelz-Außen.
Insbesondere unsere diesjährige Jahrgangsfahrt vom 28. bis 30. Juni
2019 (2 Übernachtungen) nach Amsterdam wollen wir dann gemein-
sam besprechen. Der Komplettpreis für die 3-Tage-Fahrt beträgt 235,-
Euro im DZ und 335,- Euro bzw. 385,- Euro im EZ. Der Preis beinhaltet
Busfahrt, 4*Hotel, Stadtrundfahrt und Ausflug nach Scheveningen.
Die Anmeldung erfolgt durch Einzahlung/Überweisung einer An-
zahlung von 100,- Euro für DZ bzw. 150,- Euro für EZ bis spätestens
25.01. auf unser Jahrgangskonto (IBAN DE75593922000031399521).
Wir laden alle herzlich ein und freuen uns auf eine rege Beteiligung.
Lucia und Emil

Jahrgang 1952/1953 Schmelz-Außen
Winterwanderung - Am 19.01. starten wir unsere erste Wanderung
im neuen Jahr. Es geht nach Düppenweiler ins Huthaus. Die Stre-
cke ist ca. 10 km. Der Weg führt durch die Heide, Engelsgrund, Sodix-
hütte und Litermont nach Düppenweiler. Für die Heimfahrt ist wie
immer gesorgt. Ich wünsche euch noch alles Gute im neuen Jahr.
Anmeldeschluss: 15.01., Tel. 7478, Treffpunkt: 13.00 Uhr Außener
Dorfplatz
K.-H. König

Jahrgang 1961
Goldene Kommunion - Die Kinder des Schuljahrgangs 1961 der
Grundschule Außen und Kettlerschule feierten 1969 ihre erste heilige
Kommunion (in Bettingen war es überwiegend der Jahrgang 1960).
Ein guter Anlass nach 50 Jahren zusammenzukommen und gemein-
sam die Goldene Kommunion zu feiern.
Um die nötigen Vorbereitungen zu planen, wollen wir uns zu einem
ersten Treffen am Dienstag, 15.01.2019, um 18.00 Uhr, bei unserer
Jahrgangskollegin Karin in der Schmelzer Bierstube, Trierer Str. 38,
einfinden. Die weiteren Treffen und Örtlichkeiten können wir dann
festlegen.
Bis dahin - die Einberufer

CDU-Ortsverband Schmelz
Einladung zur Mitgliederversammlung - Hiermit laden wir recht
herzlich zu einer Mitgliederversammlung im Rahmen der Vorberei-
tungen zur Kommunalwahl am 26. Mai ein. Diese findet am Mitt-
woch, 23.01., 19.30 Uhr im Café Klein, Goldbacher Straße 13, in
Schmelz statt. Die Tagesordnung wurde allen Mitgliedern bereits
schriftlich zugestellt. Wir bitten um zahlreiche Teilnahme.
Doris Kiefer, Vorsitzende

Angelsportverein Schmelz 1929 e. V.
www.asvschmelz.de
Am 10.02.2019 findet unsere Jahreshauptversammlung in der Fi-
scherhütte statt. Beginn: 17.00 Uhr. Anträge sind schriftlich 6 Wo-
chen vorher an den Vorstand einzureichen.
Der Vorstand

Schützengilde Schmelz
Am Samstag, 05.01., begannen die Luftgewehr Schützinnen das neue
Jahr. Sie schossen gegen Beckingen II beim Gegner 1195:1124.
Diesen Samstag ist wieder Luftpistole angesagt. Schmelz I empfängt
zu Hause die Schützen von Rehlingen-Siersburg. Schmelz II erwar-
tet die Mannschaft aus Pachten und Schmelz III schießt in Reims-
bach gegen Reimsbach I.

Modellflug-Club
Horstschwalbe e. V. Schmelz und Lebach
Der Modellflug-Club Horstschwalbe e. V. Schmelz-Lebach lädt alle
Vereinsmitglieder herzlich zum diesjährigen Neujahrsempfang am
Samstag, 19.01., ab 18.30 Uhr im Restaurant Humpl in Eidenborn ein.
Zwecks Reservierung wird um Anmeldung beim 1. Vorsitzenden
Oliver Stürmer, Tel. (06887) 5672 oder bei der Schriftführerin Doris
Schmitt, Tel. (06881) 880881, gebeten.
Schmitt, Schriftführerin
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HüttersdorfGemeindebezirk
Ortsvorsteher Bernd Valentin, Heldstraße 48, 66839 Schmelz,
Tel. 0 68 87 / 8 84 19

Leichtathletik-Club Schmelz e. V.
www.lc-schmelz.de
Der LC Schmelz wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Gön-
nern ein frohes und gesundes neues Jahr.
Bereits im vergangenen November fand die Sportlerehrung der
Gemeinde Schmelz statt. Der LC war an diesem Abend stark vertre-
ten und einige unserer Sportler wurden für ihre tollen Leistungen
bei Saarland- und Kreismeisterschaften geehrt. Hanna Irsch (W12)
wurde gleich mehrfach geehrt und gewann auch den Titel der Nach-
wuchs-Sportlerin des Jahres. Ebenso geehrt wurden Laura Kirsch
(W13), Linus Kollmann (M12), Joshua Trampert (M13), Marlon Brach-
mann (M15) sowie Jan Thewes (MJU18).
Mia Thome (W60) wurde gleich für 10 verschiedene Titel geehrt.
Auch war sie auf Europa-Ebene sehr erfolgreich. Da war es auch
nicht verwunderlich, dass sie sich am Ende den Titel der Sportlerin
des Jahres geschnappt hatte. Benjamin Irsch (M35), Johannes Herr-
mann (M75), Friedhelm Steffen (M80), Heini Adam (M80) und Emmo
Schneider (M85) waren ebenfalls unter den „Preisträgern“.
8. Advents-Crosslauf des LC Schmelz 16.12.2018
550 m: W05: Katharina Irsch Platz 1 (3:24 Min.), Zoe Leidinger Platz
3 (5:05 Min.); 1.100 m: W09: Leonie-Marie Schmitt Platz 1 (5:19 Min.);
M06: Jonathan Wallrich Platz 1 (7:51 Min.); M09: Philipp Irsch Platz
1 (5:08 Min.); 1.650 m: W11: HaH  Hanna Irsch Platz 1 (7:38 Min.);
6.650 m: MU18: Jan Thewes Platz 4 (32:23 Min.)
44. Internationaler Silvesterlauf Saarbrücken 30.12.2018
10 km: M75: Johannes Herrmann Platz 2 (55:48,30 Min.); 4,4 km:
Männer: Christof Paulus Platz 10 (18:33,20 Min.); 2,2 km: W12:
Hanna Irsch Platz 2 (9:26,90 Min.); 1 km: W05: Katharina Irsch Platz
4 (5:22,90 Min.), W09: Leonie-Marie Schmitt Platz 4 (4:09,90 Min.),
M09: Philipp Irsch Platz 2 (3:44,90 Min)
Euch allen herzliche Glückwünsche
Am 20.01.2019 findet der 42. Schmelzer Crosslauf in der Heide statt.
Nähere Infos hierzu auf unserer Homepage oder unter Tel. (06887)
7166 bei Claus Jericho. Auch ist in diesem Jahr wieder für das leib-
liche Wohl gesorgt. Passend zur Jahreszeit gibt es Glühwein, Tee,
Brezeln, Kuchen und Rostwürstchen. Selbstverständlich sind auch
Kuchenspenden gern gesehen. Der Aufbau wird am Samstag,
19.01.2019, ab 10.00 Uhr stattfinden.

IG Bergbau, Chemie, Energie „Unterer Hochwald“
Wir wünschen unseren Mitgliedern mit ihren Familien und Bekann-
ten alles Gute im neuen Jahr.
Unsere nächste Vorstandssitzung der Ortsgruppe „Unterer Hoch-
wald“ findet am Freitag, 18.01., um 18.00 Uhr im Gasthaus „Zur
Heide“ in Niederlosheim statt.
Hierzu sind alle Vorstandsmitglieder unserer Ortsgruppe recht herz-
lich eingeladen.
Der Vorstand

Kneipp-Verein Schmelz e. V.
www.kneippverein-schmelz.de
„aktiv und gesund“
Zu seinem ersten Spaziergang am Mittwoch im neuen Jahr lädt
der Kneipp-Verein am 16. Januar ein. Treffpunkt ist, wie gewohnt,
um 14.30 Uhr am Reisebüro Jochem. Wir drehen eine Runde durch
Schmelz und kehren zur Schlussrast im Café Erbel ein. Mehr Infor-
mationen gibt es bei Maria und Herbert Klauk, Tel. (06887) 4186.
Mit gesundem Bewusstsein ins neue Jahr!
Schluss mit den guten Vorsätzen, jetzt tun wir etwas! Was kann
ich selber aktiv tun, um gesund zu bleiben oder wieder zu werden?
Wo erfahre ich, was gut für mich ist, wie finde ich zu besserer Le-
bensqualität?
Am 30. Januar bietet der Kneipp-Verein eine Veranstaltung zu die-
sem Thema an. Die Gesundheitspraktikerin Hannelore Petry infor-
miert über die Möglichkeiten der Prävention und den individuellen
Weg zu mehr Lebensqualität.
Wo? Gasthaus Groß/Gerstner
Wann? Mittwoch, 30. Januar 2019, 19.00 Uhr
Kostenbeitrag: 3,- Euro

Tennisclub Schmelz e. V.
www.tc-schmelz.de
Generalversammlung - Wir laden euch recht herzlich zur diesjähri-
gen Generalversammlung ein. Sie findet statt am Sonntag, 27. Ja-
nuar 2019, im Clubheim TC Schmelz, Beginn 15.00 Uhr.
Tagesordnung: 1. Eröffnung der Versammlung durch den 1. Vorsit-
zenden, 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit, 3. Berichte des Vor-
stands, 4. Bericht der Kassenprüfer, 5. Entlastung des Vorstands, 6.
Neuwahl des Gesamtvorstands, 7. Anträge, 8. Verschiedenes. An-
träge an die Versammlung können bis zum Versammlungsbeginn
beim 1. Vorsitzenden schriftlich eingereicht werden. Um zahlreiches
Erscheinen wird gebeten.
Der Tennisclub Schmelz wünscht allen Vereinsmitgliedern, de-
ren Familien und Tennisfreunden ein frohes, erfolgreiches und
vor allem ein gesundes Jahr 2019! Wir bedanken uns bei allen
Mitgliedern, Freunden und Sponsoren, die unseren Verein im ver-
gangenen Jahr tatkräftig unterstützt haben.
Andreas Hemmer, Schriftführer

Am Samstag, 12. Januar, findet wieder unser traditionelles Winter-
fest statt. Um 19.00 Uhr geht es im Gasthaus Groß, in Außen, los.
Neben Ehrungen und Essen wird auch ein kleines Unterhaltungs-
programm geboten.
Wir wünschen einen angenehmen Abend!

Am Sonntag, 13.01.2019, findet in Schwalbach bei der Karnevalsge-
sellschaft RI-Ra-Rutsch das diesjährige Prinzenfrühstück statt. Ein
Bus fährt um 9.00 Uhr ab Mühlenbach, Kehr, Jochem, Kirche Hüt-
tersdorf nach Schwalbach zur Unterstützung des Schmelzer Prin-
zenpaares Prinz Markus 1. mit seiner Lieblichkeit Prinzessin Silke
2. Jeder der Lust und Laune hat kann mitfahren. Der Eintritt zum
Prinzenfrühstück ist frei.
Bei Rückfragen könnt ihr euch an Karl Steuer wenden, Tel. (06887)
87676 oder (0163) 2726719.

kfd Hüttersdorf/Primsweiler
Unsere bunten Abende finden statt:
Freitag, 01.02., 19.30 Uhr - Einlass: 18.45 Uhr
Sonntag, 03.02., 16.00 Uhr - Einlass: 15.15 Uhr
Der Kartenverkauf erfolgt vom 11.01. bis 25.01. bei Schreibwaren
Merten und bei Karin Woll, Tel. (06881) 51148, Primsweiler. Rest-
karten an der Abendkasse.
Über eine Kostümierung würden wir uns sehr freuen.
Herzliche Einladung! Der Vorstand

CDU-Ortsverband Hüttersdorf
www.cdu-huettersdorf.de
Große Weihnachtsbaumsammelaktion in Hüttersdorf: Auch in die-
sem Jahr bietet der CDU-Ortsverband den Hüttersdorfern und Bupri-
chern einen besonderen Service an. Am Samstag, 12. Januar 2019,
können Sie ihren Weihnachtsbaum bei uns entsorgen. Abgegeben
werden können die Bäumchen von 10.00 bis 13.00 Uhr auf dem Schul-
hof (Marktplatz) bei der Kirche. Im Anschluss daran werden sie durch
die Holzverarbeitungsfirma HEMA Heinz und Matthias Kläser zu um-
weltfreundlichem Mulch verarbeitet. „Mit der Aktion wollen wir zum
einen verhindern, dass Bäume einfach illegal irgendwo in der Umge-
bung von Hüttersdorf entsorgt werden, zum anderen wollen wir den
Hüttersdorfern einen besonderen Service „von Bürgern für Bürger“
anbieten“, erklärt der Vorsitzende der CDU Nicolas Lorenz den Sinn
der Aktion. Für Senioren und Menschen mit einer Behinderung steht
außerdem ein Abholservice bereit, den Sie unter Tel. (0171) 7811818
erreichen können. Über eine kleine Spende, die einem guten Zweck
in unserem Ort zugeführt werden soll, würde die CDU sich freuen.
Neujahrsempfang mit Verleihung des Bürgerpreises: Am kommen-
den Sonntag, 13. Januar, findet der traditionelle Neujahrsempfang
der CDU in der Gemeinde Schmelz ab 10.30 Uhr in der Bettinger
Mühle statt. Zu der Veranstaltung mit Staatssekretär Roland Theis
ist die gesamte Bevölkerung herzlich eingeladen.
Vorstandssitzung: Unser Ortsvorstand trifft sich am Mittwoch, 16.
Januar, ab 18.00 Uhr im Gasthaus „Wassermann’s Eck“ zu seiner
nächsten Sitzung.
Mitgliederversammlung: Unsere nächste Mitgliederversammlung
findet im Anschluss an die Vorstandssitzung ab 19.00 Uhr ebenfalls
im Gasthaus „Wassermann’s Eck“ statt. Danach erwarten wir die
Mitglieder des CDU-OV Primsweiler ab 20.00 Uhr zu einer gemein-
samen Mitgliederversammlung am gleichen Ort. Hauptpunkt der
Tagesordnung ist die Aufstellung der Listen für die Kommunalwahl
im Mai. Eine schriftliche Einladung ist bereits an alle Mitglieder
ergangen. Um rege Beteiligung wird gebeten.
Nicolas Lorenz, Ortsvorsitzender
Hans-Albert Leidinger, stellv. Ortsvorsitzender
Melitta Idelberger, stellv. Ortsvorsitzende

DC Kaili Clan Katzloch
Guter Auftakt ins Jahr 2019!
Im Spiel gegen die kleenen Deiwel XXL konnte sich unsere Mann-
schaft mit 14:4 durchsetzen.
Spieler an diesem Freitag waren Peter Trenz, Peter Schröder, Patri-
ck Dickmann, Horst Herrmann und Jürgen Schuh.
Im letzten Spiel der Saison 2018/2 am Freitag, 11.01.2019, haben
wir den DC Schlossbrunnen 3 aus Völklingen/Geislautern zu Gast
im „Katzloch“. Der Schriftführer

Saarwaldverein Schmelz
www.saarwaldverein-schmelz.de
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Obst- und Gartenbauverein
Hüttersdorf-Primsweiler 1905 e. V.
Am Sonntag, 13. Januar 2019, findet um 19.00 Uhr in der „Brasse-
rie Williams“ in Hüttersdorf in der Kanalstraße unsere Generalver-
sammlung statt.
Die Tagesordnung wurde in den letzten beiden Ausgaben des
Amtlichen Nachrichtenblattes bekannt gegeben.
Anträge zur Tagesordnung sind bis 11. Januar 2019 beim Vorsit-
zenden Rudi Warken einzubringen.
Zu dieser Generalversammlung sind alle Mitglieder des Obst- und
Gartenbauvereins recht herzlich eingeladen. Über eine rege Teil-
nahme würden wir uns sehr freuen.
1. Stammtisch im neuen Jahr 2019 - Unser nächster Informations-
stammtisch findet am Sonntag, 20.01.2019, um 10.15 Uhr in unse-
rem Vereinsraum hinter der Johannesschule statt. Es geht darum,
welche Arbeiten im Monat Februar anfallen. Wir wollen reden über
Arbeiten im Obstgarten, organisch düngen, Arbeiten im Gemüse-
und Ziergarten im Februar, Schnittmaßnahmen an Hortensien, Aus-
saaten und Pflanzungen im Februar, Pikieren von Sprösslingen, Be-
deutung des pH-Wertes für bestimmte Gemüsearten, Rosenschnitt
im Frühjahr, Keimfähigkeit von unterschiedlichen Samen.
Auf all diese Fragen wollen wir bei unserem Stammtisch Tipps und
Antworten geben und freuen uns auf rege Teilnahme und einen
informativen Gesprächsaustausch. Besuchen Sie uns!
Der Vorstand

TC ’86 Hüttersdorf
www.tc86huettersdorf.de
Winterwanderung 2019 - Der TC ’86 Hüttersdorf lädt alle Mitglie-
der, Eltern und Tennisfreunde am 2. Februar 2019 zu unserer Win-
terwanderung ein.
Wir starten um 10.00 Uhr am Waldparkplatz (Galgenbergstraße) in
Hüttersdorf. Nach einer zweistündigen Wanderung inklusive Ver-
pflegestationen kehren wir dann in unserem Clubheim ein, wo uns
bereits ein leckeres Essen erwartet.
Um besser planen zu können, bitten wir um eine vorherige Anmel-
dung bis zum 27.01. bei Sabine, mobil: (0177) 2508499, oder Benny,
mobil: (0177) 6241148.
Vorstandssitzung - Die nächste Vorstandssitzung findet am Frei-
tag, 18.01., um 18.00 Uhr im „Wassermann’s Eck“ statt.

Sportfreunde 1920 Hüttersdorf
www.sf-huettersdorf.de, www.sfh-jugend.de
Spielbetrieb Aktive: Am 15.01.2019 starten unsere aktiven Mann-
schaften in die Vorbereitung zur Rückrunde. Dabei stehen auch ei-
nige Vorbereitungsspiele auf dem Programm: 09.02., 16.00 Uhr in
Landsweiler gegen die SG Landsweiler/Lebach 2, 16.02., 16.00 Uhr
in Piesbach gegen die SG Nalbach/Piesbach. 23.02., 15.00 Uhr in
Dirmingen gegen den SV Dirmingen.
Jugend: Die G-Jugend spielte am 22.12. mit einer Mannschaft beim
Turnier in Saarwellingen: SFH - Ensdorf 0:0, SFH - Lisdorf 2:0 (Luca
Scholl, Julian Backes), SFH - Elm 0:1, SFH - Roden 0:0.
Die F-Jugend spielte am 23.12. mit einer Mannschaft beim Turnier
in Wadern: SFH - Bardenbach Mädchen 2:1 (Paul Glauber, Mats
Höchst), SFH - Noswendel-Wadern 4:2 (Ben Schütte, 2x Mustafa
Öztürk, Jannis Staudt), SFH - Büschfeld 4:2 (Mats Höchst, 2x Mustafa
Öztürk, Bastian Wilhelm).
Die F-Jugend spielte am 06.01. beim Turnier in Beckingen mit 2
Mannschaften: SFH 2 - JSG Litermont 0:1, SFH 2 - Fraulautern 1:3
(Leon Detambel), SFH 2 - FC Beckingen 0:2, SFH 1 - Oppen1 5:1 (2x
Ben Schütte, Paul Glauber, Mustafa Öztürk, Bastian Wilhelm), SFH
1 - SV Fraulautern 0:0, SFH 1 - Körprich 1 3:0 (Ben Schütte).
Vorstand: Am 18.01.2019 findet um 19.00 Uhr im Clubheim die Jah-
reshauptversammlung statt. Die Tagesordnung wurde wie folgt
festgelegt: 1. Begrüßung der anwesenden Mitglieder und Toteneh-
rung, 2. Ehrungen, 3. Berichte des Vorstandes: Vorsitzender, Ge-
schäftsführer, Sportlicher Bereich, Jugendleiter, AH, Förderkreis,
Kassierer, 4. Aussprache zu den Berichten, 5. Bericht der Kassenprü-
fer, 6. Wahl eines Versammlungsleiters, 7. Entlastung des Vorstandes
für den Berichtszeitraum 2018, 8. Termine und Verschiedenes.
Legro-Cup 2019: Zwecks Vorbesprechung und Vorgehensweise trifft
sich das Orga-Team am Freitag, 11.01.2019, um 18.00 Uhr im Club-
heim.

Wandergruppe „Die Kribser“ Hüttersdorf e. V.
8 Tagefahrt nach Isny-Bolsternang von Freitag, 28. Juni, bis Frei-
tag, 05. Juli 2019 - Unterkunft im Landgasthof „Zum schwarzen
Grat“.
In den Fahrtkosten sind Eintrittsgelder, Schiffspassage, Musikbei-
trag und Kurtaxe enthalten. Fahrpreis im Doppelzimmer pro Person
519,00 Euro, EZZ-Zuschlag: 56,00 Euro.
Übernachtung im Doppelzimmer mit Du/WC und Halbpension (Früh-
stücksbüffet, Suppe, Hauptgang zur Wahl, Dessert).
Folgendes Programm ist geplant: Fahrt über Meersburg, Überlin-
gen mit Schiff zur Insel Mainau, Kempten Erasmuskapelle, evtl. Ein-
kaufsbummel usw., Leutkirch, Glasmacherdorf Schmidsfelden, Bau-
ernmuseum Immenstadt, Brennerei Nägele (Höll), Hopfengut, Ra-
vensburg mit Bummel in der Fußgängerzone, Isny im Allgäu, musi-
kalischer Abend.

Anmeldung und Information bei Hans Schmitz, Tel. (06881) 3660
oder E-Mail: h.schmitz49@gmx.de, mit gleichzeitiger Anzahlung von
60,00 Euro bei Bank 1 Saar mit den Konto: IBAN 46 5919 0000 0013
7780 12, mit Vermerk Isny.
Anmeldeschluss bis 20. April 2019.
Der Vorstand

Förderverein Spielplatzfreu(n)de Schlicht e. V.
Katholische Jugend Außen spendet Erlös der Nikolausaktion an
die Spielplatzfreunde Schlicht in Hüttersdorf - Die Katholische
Jugend Außen führt bereits seit den 80er Jahren eine Nikolausakti-
on durch. Gegen eine freiwillige Spende der Eltern macht sich der
Nikolaus mit Knecht Ruprecht und den Engeln auf den Weg, um
Kinder in der Gemeinde Schmelz zu besuchen. Bei dieser
mittlerweile zur Tradition gewordenen Aktion wurden am 5. De-
zember 2018 von insgesamt 20 freiwilligen Helferinnen und Hel-
fern zahlreiche Häuser in allen Schmelzer Ortsteilen besucht.
Dabei kam der Spendenbetrag von rund 1.500,00 Euro zusammen.
Neben der Anschaffung von neuen Nikolausutensilien möchte die
Katholische Jugend Außen einen Teilbetrag in Höhe von 600,00 Euro
den Spielplatzfreunden von der Schlicht in Hüttersdorf für ihren
Mehrgenerationenspielplatz zur Verfügung stellen.
Ein herzliches Dankeschön hierfür von unserem gesamten Verein
für diese großzügige Spende!
Johannes Kinnen, Vorsitzender

Musikverein „Harmonie“ Hüttersdorf e. V.
www.mv-huettersdorf.de
Vorstandssitzung: Unser Vorstand trifft sich am Montag, 14. Janu-
ar, ab 19.00 Uhr im Proberaum zu seiner ersten Sitzung im neuen
Jahr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Punkte Früh-
jahrskonzert, Aktivitäten in 2019 und die Planung des Jubiläums-
jahres. Um rege Teilnahme wird gebeten.
Erfolgreicher Start ins neue Jahr: Mit unsrer traditionellen Neu-
jahrswanderung haben wir das neue Jahr erfolgreich begonnen.

Zahlreiche aktive Musikerinnen und Musiker unseres Vereins wie
auch Freunde der Hüttersdorfer „Harmonie“ waren bei der traditi-
onellen Neujahrswanderung dabei.

Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch unseren 1. Vorsitzenden
Nicolas Lorenz ging es auf einer Strecke mit mehreren Rastpausen
rund um Hüttersdorf. Den Abschluss der Wanderung machte die
Gruppe im Proberaum.
Herzlichen Dank an das Team rund um unseren Geschäftsführer
Florian Ewen für die Planung und Durchführung der Veranstaltung
sowie an unsere Musikerfreunde Ramon Zimmer und Bernd Denne-
mark für die erstklassige Verpflegung.
Nicolas Lorenz, 1. Vorsitzender

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP)
Stamm „Albert Schweitzer“ Hüttersdorf e. V.
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen: Zur Jahreshauptver-
sammlung 2019 laden wir hiermit alle Vereinsmitglieder ins Stam-
mesheim „Lambarene“ ein. Am Freitag, 18. Januar, um 18.30 Uhr
wird die Versammlung eröffnet.
Im Folgenden die Tagesordnung: Eröffnung und Begrüßung, 1.
Bericht des Stammesführers, 2. Bericht des Schatzmeisters, 3. Be-
richte der Stufenbeauftragten, 4. Sonstige Berichte, 5. Wahl des
Versammlungsleiters, 6. Entlastung des Vorstandes und der Kasse
für das vergangene Geschäftsjahr, 7. Neuwahl des Geschäftsfüh-
renden Vorstands, 8. Neuwahl des erweiterten Vorstands, 9. Wahl
der Landesdelegierten, 10. Bestätigung der Arbeitsgruppensprecher
und sonstiger Aufgabenträger, 11. Wahl von zwei Kassenprüfern,
12. Antrag auf Kauf eines Superjurtendaches, 13. Anfragen und Sons-
tiges.
Christian Spurk, Pressewart
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LimbachGemeindebezirk
Ortsvorsteher Bernhard Zimmer, Schleitstraße 12, 66839 Schmelz,

Telefon 0 68 87 / 15 19

Kegelsportclub Hüttersdorf e. V.
KSC-Weihnachtsturnier findet guten Anklang - Bei der Siegereh-
rung der Traditionsveranstaltung vom KSC Hüttersdorf begrüßte der
KSC-Vorsitzende Holger Kipping neben den Sportlerinnen und
Sportlern auch den KSC-Ehrenvorsitzenden Winfried Frank und
Ortsvorsteher Bernd Valentin. Dieser überbrachte auch die Neu-
jahrsgrüße vom Schirmherrn Landrat Patrik Lauer. Holger Kipping
zeigte sich zufrieden mit der Resonanz beim 39. Weihnachtsturnier.
Deshalb blickte er auch optimistisch in die Zukunft, was die Fort-
führung des Turniers angeht. Auch sportlich war die Veranstaltung
ein voller Erfolg, wenn man sieht, welche guten Zahlen schon in
der Kreisklasse erzielt wurden, führte der 1. Vorsitzende aus. Er
dankte allen Helferinnen und Helfern, den Keglerinnen und Keg-
lern sowie allen KSC-Sponsoren und den beiden Schirmherren, die
in der Gesamtheit diese Veranstaltung ermöglichen. Beste Spiele-
rin des Turniers war die Luxemburgerin Mandy Parracho von KF
Oberthal mit 833 Holz. Als bester Spieler des Turniers wurde er-
neut Stephan Schackmar von der SK Erbach ausgezeichnet. Er ke-
gelte 886 Holz. In der Kreisklasse kegelte Carsten Gauer vom KSC
St. Ingbert starke 881 Holz. Hier siegte in der Mannschaftswertung
der KSC St. Ingbert 2 (3293 Holz) vor KSC St. Ingbert 4 (3259). Drit-
ter wurde KSC Beckingen 3 mit 3051 Holz. In der Bezirksklasse wurde
Michael Leinenbach von KSG Eppelborn-Habach mit 825 Holz Ers-
ter in der Einzelwertung. Bei den Mannschaften belegte sein Team
mit 3129 Holz Platz 1. Zweiter wurde die Mannschaft aus Frank-
reich, Ipplingen mit 3029 Holz. Die Vertretung von KF Oberthal kam
auf Rang 3 mit 3027 Holz. In der Liga/Landesliga-Wertung sicherte
sich der KSC Landsweiler 2 mit 3422 Holz den höchsten Platz auf
dem Siegerpodest. Gefolgt vom KSC St. Ingbert 1 (3328) und dem
SK Erbach 1 mit 3299 Holz.

Gemeinsames Siegerfoto mit dem KSC-Vorsitzenden Holger Kipping
(5. v. l.) und Ortsvorsteher Bernd Valentin (4. v. l.) sowie dem KSC-
Ehrenvorsitzenden Winfried Frank (2. v. r.).

2. Bundesliga Süd: KSC 2 punktet in Trier - Mit einem Punkt im
Gepäck kehrten der KSC-Beste Christoph John (879/11), Dietmar Hilt
(847/9), Rudolf Schrecklinger (841/7), Dominik Pilger (838/6), Wolf-
gang Ulrich (799/2) und Martin Thewes (733/1) von ihrem Auswärts-
auftritt in der 2. Bundesliga Süd bei SKV Trier 1 zurück. Der Gast-
geber behielt die 2 Siegpunkte mit 5107:4937 Holz (42:36 EP, 2:1)
aber bei sich. In der Landesliga fertigte der KSC 3 (Spieler der Par-
tie Uwe Altmeyer - 894/12, Kevin Everard - 873/10, Patrick Meier -
869/9, Björn Jenal - 854/8, Andreas Müller - 843/6, Hans-Jürgen Stef-
fen - 842/5) die KSF Hüttigweiler 1 mit einer starken Mannschafts-
leistung 5175:4932 Holz (3:0, 50:28 EP) ab. Mit Glück und einem
herausragenden Jean Everard (739/8) siegte der KSC 4 (Alfred Klein
- 682/5, Holger Kipping - 655/3, Georg Lauer - 647/2) in der Bezirks-
klasse 1 bei KF Oppen 1 mit 2723:2702 (3:0, 18:18 EP). Weitaus
deutlicher setzte sich der KSC 5 (Bester Peter Renkes - 769/8, Eu-
gen Weber - 760/7, Elmar Thome - 746/5, Alfred Pilger - 744/4) in
dieser Liga zu Hause gegen KSC Landsweiler 4 mit 3019:2679 (3:0,
24:12 EP) durch.
Die nächsten Spiele:
Bundesliga, 12.01.2019, 16.00 Uhr: KSC Hüttersdorf 1 - SK Heiligen-
haus 1
2. Bundesliga Süd, 12.01.2019, 13.00 Uhr: KSC Hüttersdorf 2 - AN
Bosserode 1
Landesliga, 12.01.2019, 16.30 Uhr: KSG Dudweiler 1 - KSC Hütters-
dorf 3
Bezirksklasse, 12.01.2019, 11.00 Uhr: KSC Hüttersdorf 4 - KSC Dil-
lingen 4
Bezirksklasse, 12.01.2019, 16.30 Uhr: KSC Losheim/Britten 2 - KSC
Hüttersdorf 5
Der Vorstand

Leichtathletik-Senioren des TLH in der SLB-Senioren-Bestenlis-
te: Elf Leichtathleten und zwei Leichtathletinnen des TLH sind in
der Seniorenbestenliste 2018 des Saarländischen Leichtathletik-
Bundes insgesamt 23-mal unter den Top-Ten platziert (Platzierung
in Klammern hinter der Disziplin). Am häufigsten vertreten, näm-
lich jeweils 4-mal, sind Jens Ehrich (M30) mit Nennungen über
10.000 m (Spitzenplatz 1), 10 km (5), Halbmarathon (6) und Mara-
thon (7) sowie Claudia Klein (W55) mit Nennungen über 1.500 m

und 3.000 m (jeweils Spitzenplatz 1), 10 km (8) und Halbmarathon
(3). Erste Plätze belegen auch Patrick Leidinger (M40) im Mara-
thon- und im 100-km-Lauf, Alois Holz (M50) im 100-km-Lauf (plus
Rang 8 im Marathonlauf) und Rudi Steinborn (M70) im Kugelsto-
ßen (plus Rang 5 im Diskuswurf).
Hier die weiteren Einzelplatzierungen im Überblick: Daniel Stei-
mer (M30) Marathon (9) Sebastian Hoffmann (M35) Halbmarathon
(10) und Marathon (9), Werner Zipfler (M55) 10.000 m (3), Horst
Längler (M55) 100 km (2), Gerhard Kopp (M60) 10 km (9), Joachim
Kreischer (M60) Halbmarathon (10), Dieter Spurk (M60) Marathon
(4) und Carla Lay (W55) Marathon (7). Glückwunsch allen Genann-
ten zu diesen hervorragenden Leistungen und weiterhin viel Er-
folg.
Abt. Leichtathletik - Ergebnisse: Zum Abschluss des alten Jahres
hatten sich am 30.12. an der Sportschule im Saarbrücker Stadtwald
sehr viele Läuferinnen und Läufer zum traditionellen Silvesterlauf
eingefunden. Entsprechend stark war die Konkurrenz in den gro-
ßen Feldern der einzelnen Läufe, in denen sich die Vertreter unse-
rer LSG gut behaupten konnten. Insbesondere das Geschwistertrio
Hanna Irsch (Pl. 2 in W12 über 2,2 km), Philipp Irsch (Pl. 2 in M9
über 1 km) und Katharina Irsch (trotz Sturz Pl. 4 in W6 über 1 km)
überzeugte mit Spitzen- und Podiumsplätzen, ebenso wie Leonie-
Marie Schmitt, die sich in der Klasse W9 (1 km) den 4. Platz sicher-
te. Christoph Paulus beendete unter 156 TN den 4,4-km-Lauf auf
Platz 26. Im 10-km-Hauptlauf mit 941 TN gab es ohne AK-Wertung
folgende Platzierungen: Christian Zimmer 30, Jens Ehrich 541,
Johannes Herrmann 583, Werner Zipfler 886 und Janina Thiel 887.
Herzlichen Glückwunsch zu diesen Leistungen!
Abt. Volleyball: Nach einer dreiwöchigen Winterpause starten un-
sere Volleyballer am kommenden Wochenende wieder in die Vol-
leyballsaison. Sowohl unsere Damen 2 als auch unsere Damen 1 sind
am Samstag, 12. Januar 2019, zu Gast beim DJK Saarbrücken Rast-
pfuhl in der Knappenroth-Halle in Saarbrücken. Los geht es um 15.00
Uhr mit dem Spiel unserer Damen 2. Gegen 19.00 Uhr findet dann
das Spiel unserer Damen 1 statt.
Am Sonntag, 13. Januar 2019, spielt unsere U12 weibliche ab 10.00
Uhr in der Sport- und Kulturhalle Wahlschied (Heusweiler).

Nachbesprechung
28. Limbacher Weihnachtsmarkt 2018
Mittwoch, 30.01.2019, 19.00 Uhr, Clubheim Hundesportverein Lim-
bach
Hiermit lade ich alle Mitwirkenden des Limbacher Weihnachtsmark-
tes 2018, zu einer Nachbesprechung herzlich ein.
Wir treffen uns, wie bereits vereinbart, am Mittwoch, 30. Januar,
um 19.00 Uhr, im Clubheim des Hundesportvereins Limbach.
Über eine rege Teilnahme an dieser Abschlussbesprechung freue
ich mich.
Bernhard Zimmer, Ortsvorsteher

Weihnachtsbaumsammelaktion
der Jugendfeuerwehr Limbach/Dorf im Bohnental
Wir, die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Limbach/Dorf
i. B., werden am 12.01.2019 ab 09.00 Uhr in den Ortsteilen Limbach,
Auschet und Dorf im Bohnental die ausgedienten Weihnachtsbäu-
me der Bürgerinnen und Bürger einsammeln. Den ausgeteilten ,,Ro-
ten Zettel“ bringen Sie bitte gut sichtbar am Haus an, so dass man
ihn von der Straße aus gut sehen kann. Nur an den Häusern mit
diesem roten Zettel werden wir klingeln und die abgeschmückten
und bereitgelegten Weihnachtsbäume gegen eine kleine freiwillige
Spende mitnehmen.
Alternativ können die Weihnachtsbäume auch von 10.00 bis 16.00
Uhr am Feuerwehrgerätehaus Limbach abgegeben werden.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie ausschließlich die Arbeit der
Jugendfeuerwehr Limbach/Dorf im Bohnental.

Musikverein „Instrumental“ Limbach e. V.
www.musikverein-instrumental-limbach.de
Termine:
Fr., 11.01.: 19.00 Uhr, Probe in der Alten Schule
So., 13.01.: 10.15 Uhr, Auftritt auf dem Neujahrsempfang des CDU-
Gemeindeverbandes in der Bettinger Mühle

MF Haseogge e. V.
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am 12. Januar um 18.00
Uhr - Liebe Motorrad Freunde, der Vorstand der MF Haseogge lädt
alle Vereinsmitglieder am Samstag, 12.01.2019, zur Jahreshauptver-
sammlung recht herzlich ein. Über zahlreiches Erscheinen würden
wir uns freuen, da in diesem Jahr der Vorstand neu gewählt wird.
Vorgetragen und diskutiert wird wie üblich im Hasenhaus.
Im Anschluss ab 20.00 Uhr unsere Vereinsfeier zu der auch alle
Helfer, Angehörige und Freunde herzlich eingeladen sind.
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MichelbachGemeindebezirk
Ortsvorsteher Frank Edlinger, Wahlener Str. 14, 66839 Schmelz,

Telefon 0 68 74 / 2 47 70 01, Handy: 01 76 / 22 36 57 35

Volleyball-Club Limbach
www.vclimbach.jimdo.com
Der VCL wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern ein fro-
hes und gesundes neues Jahr.
Im letzten Jahr wurde in Gedenken an den ehemaligen Vorsitzen-
den ein Volleyballturnier veranstaltet. Das soll jetzt jedes Jahr wie-
derholt werden. Aus diesem Anlass gab es am vergangenen Sams-
tag ein kleines Hobbyturnier in der Halle. Zahlreiche „alte Hasen“
hatten sich eingefunden, um ein paar Stunden gemeinsam einige
Spiele zu absolvieren. Alle hatten richtig Spaß daran. Zum Abschluss
gab es dann für alle noch was Herzhaftes zu schlemmen und der
Abend wurde mit dem ein oder anderen leckeren Getränk in gesel-
liger Runde genossen. Für das nächste Jahr gab es auch von allen
schon eine Zusage. Der Termin muss nur noch gefunden werden.
Am Sonntag, 13.01.2019, hat die U12 wieder ein Heimspiel. Kommt
zur Unterstützung in die Halle. Los geht es um 10.00 Uhr.

SV Blauweiss Limbach-Dorf
VfL Primstal siegt beim 19. Risch-Cup 2018 des SV Limbach-Dorf
e. V. - Der VfL Primstal hat zum dritten Mal nach 2016 und 2017 den
Risch-Cup des SV Limbach-Dorf gewonnen. Im Endspiel besiegte
die Truppe den Verbandsligisten SV Hellas Bildstock mit 5:1. Den
dritten Platz sicherte sich der SV Losheim durch ein 5:0 gegen die
erste Mannschaft der FSG Schmelz-Limbach.
Der Vorstand des SVL bedankt sich an dieser Stelle bei allen Zu-
schauern, bei den Sponsoren, vor allem beim Hauptsponsor, der
Firma Küchenstudio Risch GmbH, bei der Volksbank untere Saar
eG, bei den beiden Firmen Thomas Jäckel-Thies, Bauelemente
und Bestattungen in Überroth sowie der Alte Leipziger General-
agentur Linnenbach und Löffler in Nalbach, für ihre finanzielle
Unterstützung,  bei den Schiedsrichtern und vor allem bei den
vielen Helfern, die vor und nach dem Turnier beim Auf- und Ab-
bau sowie während der Veranstaltung durch ihre Dienste zum
reibungslosen Ablauf des Turniers beigetragen haben.
AH: Wandertag am Samstag, 26.01., ab 14.00 Uhr: Treffpunkt ist
um 14.00 Uhr im Cartoon in Schmelz Weitere Informationen hierzu
und Anmeldung mit Personenzahl bitte bei Michael Herrmann
schnellstmöglich entweder per E-Mail: micha_hermann@t-online.de
oder telefonisch (01514) 6185387. Selbstverständlich sind zu dieser
Wanderung auch alle inaktiven und Ehemaligen eingeladen. Daher
werden die älteren Kameraden gebeten, ihre auswärtigen ehemali-
gen Mitstreiter zu informieren.

City Mungos Rad - Wanderverein Limbach e. V.
All unseren Vereinsmitgliedern, ihren Familien, Freunden und Be-
kannten ein frohes neues Jahr 2019.
Unsere nächste Vorstandssitzung findet am 18.01.2019 um 19.00 Uhr
im Vereinsheim der Alten Schule statt.
Der nächste Wandertag findet am 19.01.2019 statt. Treffen ist um
9.30 Uhr im Gasthaus „Alte Dorfschenke“.
Die Wanderung führt nach Theley, wo wir im Wareswald wandern.
Das Mittagessen wird in Kronig bei Inge stattfinden.
Freunde und Gönner des Vereins sind recht herzlich eingeladen,
uns an diesem Tag zu begleiten.
Christiane Hager, Schriftführerin

Tanz- und Fitnessgruppe Limbach-Dorf e. V.
Abteilung Erwachsene - Um nach dem Jahreswechsel gleich die
guten Vorsätze für das Jahr 2019 umzusetzen, bietet die TuF im
neuen Jahr folgende Fitnesskurse an:
Donnerstags „Langhanteltraining“ um 19.00 Uhr
Donnerstags „Fit und in Form“ um 20.15 Uhr
Also, runter von der Couch und ab in die Talbachhalle!
Kartenvorverkauf Kappensitzung - Der Kartenvorverkauf für die
Kappensitzung der TuF Limbach-Dorf findet am Montag, 21.01., ab
18.00 Uhr im Foyer der Talbachhalle Limbach statt. Dabei ist zu
beachten, dass pro Person maximal acht Karten abgegeben wer-
den. Um die Wartezeit zu überbrücken und um ins Gespräch zu kom-
men, sorgt der Elferrat wieder für Getränke.
Neujahrsgrüße - Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und
Gönnern der Tanz- und Fitnessgruppe Limbach-Dorf e. V. mit ihren
Familien ein frohes neues Jahr 2019!
Euch allen eine gute Zeit, gemäß unseres Turnergrußes Gut Heil!
Eure TuF

Oster-Ski- und Wandertour 2019 nach Schruns im Montafon vom
18. bis 22. April 2019 - Der Wander- und Trachtenverein ,,Gesellig-
keit“ Limbach-Dorf organisiert an Ostern 2019, wie schon seit Jah-
ren, einen Ski- und Wanderausflug. 2019 führt uns unsere Fahrt in
das 4-Sterne-Hotel Messmer nach Schruns im Montafon. Zahlreiche
Wanderwege und Besichtigungsmöglichkeiten sind vorhanden. Prei-
se inkl. Fahrt mit dem Reisebus, Frühstück am Bus auf der Hin- und
Rückfahrt, Unterkunft mit Halbpension und aller Abgaben:

Im Einzelzimmer 360,- Euro pro Person. Im Doppelzimmer 330,- Euro
pro Person. Im Dreibettzimmer 300,- Euro pro Person. Vereinsmit-
glieder erhalten einen Zuschuss. Nichtmitglieder, Gönner und Freun-
de des Vereines können gerne mitfahren. Da die Plätze begrenzt
sind, werden die Buchungen nach Reihenfolge der Anmeldung ent-
gegengenommen. Anmeldeschluss ist der 24.02.2019. Weitere In-
formationen oder Prospekte erhaltet ihr bei unserem 1. Vorsitzen-
den unter der Nummer (06887) 92240 oder (06887) 3091313.
Der Vorstand

Feuerwehr Löschbezirk Michelbach
Neuwahl des Löschbezirksführers und des stellvertretenden
Löschbezirksführers - Am Samstag, 26.01.2019, finden um 18.00
Uhr im Gerätehaus in Michelbach die Neuwahlen des Löschbezirks-
führers und des stellvertretenden Löschbezirksführers des Lösch-
bezirks Michelbach statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Wahl des Löschbezirksführers
3. Wahl des stellvertretenden Löschbezirksführers
4. Sonstiges
Im Anschluss findet die Jahreshauptversammlung des Löschbezirks
Michelbach statt. Hierzu geht den Mitgliedern des Löschbezirks eine
separate Tagesordnung zu.

Jugendkirche MIA im Dekanat Losheim-Wadern
MIA-Tanzkurs - Rechtzeitig vor Faasend und den Abschlussbällen
bietet MIA euch in Zusammenarbeit mit der Tanzschule 57 wieder
einen kostengünstigen Tanzkurs an. Unter Anleitung einer profes-
sionellen Tanzlehrerin lernt Ihr mit viel Spaß die wichtigsten Schrit-
te, um bei der nächsten Veranstaltung auf der Bühne zu glänzen.
Der Tanzkurs findet an zwei Sonntagnachmittagen in Weiskirchen
statt: 3. und 10. Februar, jeweils 14.00-17.00 Uhr. Er kostet pro Per-
son komplett 25 Euro. Es sind nur noch wenige Plätze frei!
Anmeldungen und Informationen bei Pastoralreferent Thorsten
Hoffmann (thorsten.hoffmann@bistum-trier.de) oder auf unserer
Homepage www.jugendkirche-mia.de
Nacht der Lichter - Einen besonderen Gottesdienst könnt Ihr Euch
bereits vormerken: Am Sonntag, 20. Januar, feiern wir um 18.15
Uhr in MIA wieder eine „Nacht der Lichter“ mit Gesängen aus Tai-
zé in einzigartiger Atmosphäre. Schon jetzt herzliche Einladung!

Stamm Vogt von Hunolstein Schmelz-Michelbach
im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e. V. (BdP)
Wir wünschen unseren Mitgliedern, ihren Familien, all unseren
Unterstützern und den Freunden des Stammes einen guten Start
für das Jahr 2019.

Ich habe dich durch mein

Verhalten sehr verletzt,

doch nie hatte ich eine Freundin,

die ich so sehr habe geschätzt.

Du wirst mir vermutlich nicht

vergeben,

doch möchte ich dich nicht

aufgeben.

An die beste
Freundin,
die es gibt:

Jenny S.

In tiefer Reue knie ich vor

dir nieder,

wünschte wir sähen uns wieder.

Ich will hier nicht scherzen,

meine Entschuldigung kommt

aus tiefstem Herzen!

Danke für alles!

Es war ein Tag über den ich

mich sollte freuen,

doch werde ich diesen nun

auf ewig bereuen.

DRUCK+VERLAG
B. FABER GmbH

Frank Hauptmann

0 160 - 96 63 42 86
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Dorf im BohnentalGemeindebezirk
Ortsvorsteher Manfred Buchheit, Lindscheider Str. 7, 66839 Schmelz,

Telefon 0 68 88 / 51 30

Meute Feuersalamander (6-11 Jahre): Die erste Gruppenstunde im
neuen Jahr findet am Mittwoch, 09.01., von 17.00 bis 18.30 Uhr im
Stammesheim statt.
Rover-Runde Castoridae (ab 16 Jahren): Diese Woche fällt die Grup-
penstunde leider aufgrund des Jahresabschlussessen aus.
Jahresabschlussessen der Rover: Am Freitag, 11. Januar, treffen
sich alle Rover ab 18.00 Uhr zum traditionellen gemeinsamen Jah-
resabschlussessen in Lebach in der Pizzeria Don Camillo. Geplant
ist erst das Jahresabschlussessen und danach lassen wir gemein-
sam den Abend auf der Kegelbahn ausklingen.
Weitere Termine:
11. Januar: Jahresabschlussessen der Rover
09. Februar: 1. Hunolsteiner Märchenabend
16./17. Februar: Stammes- und Stufenführer Treffen
22-24. Februar: Winterhüttenlager
16. März: 16. Hunolsteiner Singen
Die Stammesführung

IG Bergbau, Chemie, Energie „Unterer Hochwald“
Auf die Veröffentlichung unter Schmelz wird hingewiesen.

SC Primsweiler
Einsammeln der Weihnachtsbäume - Der SC Primsweiler holt am
12.01. ab 09.00 Uhr Ihre Weihnachtsbäume ab. Wir bitten Sie, diese
am Vortag sichtbar vor Ihre Türe zu legen.

Förderkreis e. V. des SCP
Der Abholtermin für ausgediente Weihnachtsbäume die beim Weih-
nachtsmarkt des SCP gekauft wurden, ist am Samstag, 19.01., zwi-
schen 10.00 und 12.00 Uhr.
Werden Sie Mitglied im Förderkreis und unterstützen sie das aktive
Dorfleben in Primsweiler.
Weitere Informationen erhalten sie in unserem Clubheim oder bei
Eugen Krämer und Harry Höhn.
Der Vorstand

Weihnachtsbaumsammelaktion
der Jugendfeuerwehr Limbach/Dorf im Bohnental
Wir, die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Limbach/Dorf
i. B., werden am 12.01.2019 ab 09.00 Uhr in den Ortsteilen Limbach,
Auschet und Dorf im Bohnental die ausgedienten Weihnachtsbäu-
me der Bürgerinnen und Bürger einsammeln. Den ausgeteilten ,,Ro-
ten Zettel“ bringen Sie bitte gut sichtbar am Haus an, so dass man
ihn von der Straße aus gut sehen kann. Nur an den Häusern mit
diesem roten Zettel werden wir klingeln und die abgeschmückten
und bereitgelegten Weihnachtsbäume gegen eine kleine freiwillige
Spende mitnehmen.
Alternativ können die Weihnachtsbäume auch von 10.00 bis 16.00
Uhr am Feuerwehrgerätehaus Limbach abgegeben werden.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie ausschließlich die Arbeit der
Jugendfeuerwehr Limbach/Dorf im Bohnental.

Die „Bohnentaler Muske(l)tiere“
Die „Bohnentaler Muske(l)tiere“ bieten ihre Hilfe an. Das Projekt-
Team hat sich zum Ziel gesetzt, das gesellschaftliche und nachbar-
schaftliche Engagement in den fünf Bohnentalorten zu stärken.
Die Muske(l)tiere sind für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem
Bohnental, die die Dienste in Anspruch nehmen wollen, von Mon-
tag bis Freitag, außer an Feiertagen, in den Zeiten von 10.00 bis

12.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer
(06888) 5810582 zu erreichen.
Angeboten werden derzeit auf ehrenamtlicher Basis: Hilfe beim
Einkauf, Begleitung zum Einkauf, Mitfahrgelegenheiten, Kinderbe-
treuung, Gesellschaft leisten, vorlesen, kleinere Reparaturen im
Haus und Hilfe im Garten, Hilfe im Haushalt, Hilfe beim Entrüm-
peln, Einstellen von elektrischen Geräten, Hilfe am Computer, Hilfe
beim Umgang mit Behörden, Schreiben verfassen
Machen Sie von unseren Hilfeleistungen Gebrauch.

TTC Dorf e. V.
www.ttcdorf.de
Generalversammlung: Die Generalversammlung des TTC Dorf fin-
det am 20.01. um 18.00 Uhr im Sitzungssaal der alten Schule in Dorf
im Bohnental statt. Alle Vereinsmitglieder sind recht herzlich ein-
geladen.
Spiel am Wochenende: Samstag, 12.01., 18.30 Uhr, TTC Weiskir-
chen-Steinberg II - TT SG Büschfeld-Dorf 1

MGV „Laetitia“ Dorf-Neipel
Generalversammlung 2019 - Die Generalversammlung mit Neuwah-
len findet am findet am Sonntag, 03.02., im „Haus am Mühlenpfad“
in Neipel statt. Beginn ist um 17.00 Uhr.
Tagesordnung: TOP 01: Begrüßung und Eröffnung durch den 1.
Vorsitzenden, TOP 02: Annahme der Tagesordnung, TOP 03: To-
tengedenken, TOP 04: Bericht des 2. Vorsitzenden
TOP 4a: Aussprache zu TOP 4, TOP 05: Bericht des Schriftführers,
TOP 5a: Aussprache zu TOP 5, TOP 06: Bericht des Kassenwartes,
TOP 6a: Aussprache zu TOP 6, TOP 07: Bericht der Kassenprüfer,
TOP 7a: Aussprache zu TOP 7, TOP 08: Bericht der Dirigentin, TOP
8a: Aussprache zu TOP 8, TOP 09: Bericht der Theaterwartin, TOP
09a: Aussprache zu TOP 9, TOP 10: Wahl des Versammlungslei-
ters, TOP 11: Entlastung des Vorstandes, TOP 12: Wahl des neuen
Vorstandes, TOP 13: Aktivitäten 2019, TOP 14: Verschiedenes
Der Vorstand wünscht allen Sängern und ihren Angehörigen für das
kommende Jahr alles Gute, Glück und Gesundheit. Den Sängerka-
meraden sowie den Theaterspielern und Theaterspieleinnen wün-
schen wir viel Freude bei den Proben, verbunden mit der Hoffnung
auf weitere Auftritte.

Kaufmännisches Berufsbildungszentrum Saarlouis
Tag der offenen Tür am Samstag, 02. Februar 2019 - In der Zeit
von 09.00 bis 12.00 Uhr haben alle interessierten Schülerinnen und
Schüler sowie Eltern die Möglichkeit, sich über Organisation, Fä-
cherangebote und Abschlussmöglichkeiten zu informieren. Dabei
wird die Gelegenheit geboten, sich Einblicke in die verschiedenen
Unterrichtsfächer der Handelsschule, der Fachoberschule und des
Berufsgrundbildungsjahres (BGJ) zu verschaffen.
Um 09.15 und um 10.45 Uhr finden Informationsvorträge zur Han-
delsschule und zur Fachoberschule statt.
Ein Informationsvortrag zum Oberstufengymnasium wird um 10:00
Uhr stattfinden. Auch hier stehen Schulleitung und LehrerInnen für
Fragen und Einzelgespräche gerne zur Verfügung.
Das Schulsekretariat ist während der gesamten Veranstaltung zur
Anmeldung geöffnet. Bitte bringen Sie das Halbjahreszeugnis Ihrer
derzeitigen Schule mit.
Die Anmeldeformulare für die Handelsschule und die Fachoberschu-
le können Sie sich auf www.kbbzsaarlouis.de herunterladen.

Berufsbildungszentrum (BBZ) Lebach
Tag der offenen Tür am BBZ Lebach: Samstag 2. Februar 2019
Das BBZ Lebach stellt seine Schulen vor: Berufliches Oberstufen-
gymnasium, Fachoberschulen, Handelsschule, Sozialpflegeschu-
le, Berufsgrundschule, Berufsvorbereitungsjahr und Berufsschule
Am Samstag, 2. Februar 2019, lädt das Berufsbildungszentrum Leb-
ach Eltern und Schüler, die eine weiterführende Schule besuchen
möchten, zum Tag der offenen Tür in das Hauptgebäude der Schu-
le, Friedensstraße 4, ein.
Die vielfältigen Schulformen des BBZ Lebach führen die Schüler und
Schülerinnen bei entsprechenden Voraussetzungen zu allen im Saar-
land möglichen Schulabschlüssen.
Am Beruflichen Oberstufengymnasium der Fachrichtungen Wirt-
schaft sowie Gesundheit und Soziales kann in drei Jahren die allge-
meine Hochschulreife erworben werden.
Die Fachoberschulen des BBZ (FOS Wirtschaft und Verwaltung/
FOS Gesundheit und Soziales) führen zur Fachhochschulreife, die
Handelsschule und Sozialpflegeschule zu einem mittleren Bil-
dungsabschluss.
Ein qualifizierter Hauptschulabschluss kann durch den erfolgreichen
Besuch des Berufsgrundbildungsjahres, der Fachrichtung Metall
oder Hauswirtschaft-Sozialpflege erreicht werden.
Das Berufsvorbereitungsjahr gibt die Möglichkeit zum Erwerb des
Hauptschulabschlusses.

Allgemeine Nachrichten

PrimsweilerGemeindebezirk
Ortsvorsteher Hans Siedlaczek, Jahnstraße 26, 66839 Schmelz,

Telefon 0 68 81 / 12 09










